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Hoftung des Nolors
- Veriöhrung gem. $ 852 BGB
- Belehrungspflichten zur Genehmigungs-

bedurftigkeit
- Feststellungskloge
(BGH, Urt.v.15.10.1992 - lX ZR 43/92)

Leitsötze:

l. Die Veriöhrung gemöß $ 852 Abs. I BGB beginnt nichi, solonge nicht der
Schodenersotzonspruch entstonden ist. Dos setzt im Folle eines Delikts
gegen dcs Vermögen regelmößig den Eintritt eines Vermögensschodens -
nicht nur einer Geföhrdung - vorous.

2. Beurkundet ein Notor mehrere Koufuertroge desselben Verköufers mit ver-
schiedenen Köufern über unterschiedliche Teile eines Grundstücks, so
beginnt die Veriöhrung von Amtshcftungsonsprüchen grundsötzlich für
ieden Vertrog gesonderi.

3. Die durch $ 852 Abs. I BGB vorousgesetzte Kenntnis muß unter onderem
dieienigen Totumstönde erfossen, ous denen sich ein Schoden ergibt.

4. Zur Pflicht des Notors, über die Genehmigungsbedürftigkeit noch 52
GrdstVG und noch $ 19 BBouG zu belehren.

5. Zur zivilrechtlichen Auswirkung der Genehmigungsbedurftigkeit noch $ 2
GrdstVG und $ 19 Abs. 2 BBouG ouf Grundstückskoufuertröge, wenn die
Genehmigung - nur - für ondere, gleichortige Vertröge versogt worden ist.

6. lm Rohmen der Beurkundungstötigkeit ist der Notor nicht Erfullungsgehilfe
eines Beteiligten (Abgrenzung zu BGHZ 62,119,121 ff und BGH NJW 1984,
1748t.

7. Ein Feststellungsinteresse für einen künftigen Anspruch ouf Ersctz eines oll-
gemeinen Vermögensschodens besteht regelmö0ig nicht, solonge der Ein-
tritt irgendeines Schodens noch ungewiß ist und keine Veriöhrungsfrist löuft.

{BGH, Urt.v. 15.10.1992 - IX ZR 43/92)

Totbestond:

Der Klöger und der BouuniernehmerW. P woren ie zur Hölfte Eigentümer eines
unbebouten ,43.359 qm großen Grundstücks ouf der lnsel A. Auf Veronlossung
des Moklers M. sollte es zu Verkoufszwecken in 48 Teilstücke porzelliert wer-
den. Er vereinborte 1977 nil den beiden Eigentümern, doß er mit demienigen
Teil der zu erzielenden Koufpreise vergütet werden sollte, der 14 DM ie qm
überstieg.

117



Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 4193

ln der Folgezeit wurden nohezu olle Koufuertröge vor dem beklogten Notor
beurkundet. Unier onderem schlossen der Klöger und P - ieweils vertreten
durch den von ihnen bevollmöchtigten Bürovorsteher des Beklogten oder eine
von ienem bestellte Untervertreterin - unter Einschcltung des Beklogten Kouf-
vertröge mit Frou Dr. K., Eheleuten E und U. Fi. Noch $5 Abs.2lSalzl) dieser
Vertröge hotten die Verkaufer den Köufern bekonntgegeben, doß eine Bou-
genehmigung für dos Koufobiekt ouf obsehbore Zeit nicht erteilt werde. Die
Vertrogskosten, Grunderwerbsteuer und onteilige Vermessungskosten sollten
von den Köufern getrogen werden ($$ 6 Abs.2 und ZAbs.l derVertröge). Diese
zohlten die Koufpreise ouf ein Anderkonto des Beklogten, der sie vereinbo-
rungsgemöß cn die Verköufer oder den Mokler M. ouszohlte, sobold der Ein-
tro g u ng erstro ngiger Auflossungsvormerku ngen keine Hindernisse entgegen-
stonden ($ 2 Abs. 3 der Vertröge). Dos zustöndige Grundbuchomt verweigerte
eine Eigentumsumschreibung ohne Genehmigung noch $ 2 GrdstVG. Dc \mt
fur Lond- und Wosserwirtschoft lehnte diese Genehmigung, die nurfürVertröge
mit onderen Köufern ersucht worden wot ob; Antröge ouf gerichtliche Ent-
scheidung hiergegen und Rechtsmittel blieben ohne Erfolg.

Doroufhin nohmen die drei genonnten Köufer in den Johren 1986 und l9BZ den
Klöger und P gerichtlich ouf Rückobwicklung der Koufvertröge in Anspruch.
Die Verköufer wurden rechtskröftig zur Zohlung von 27.446,25 DM on Fi., von
i9.235,i6 DM on ciie Eheieute E uncj von i6.868 DM - ieweiis nebst Zinsen - on
Frou Dr. K. verurteilt. Die Betrögewurden noch Dorstellung des Klögers teilweise
von seiner Ehefrou fur ihn gezchlt. P und M. sind zohlungsunföhig.

Mit der om l.ll.1989 eingereichten und om 20.12.1989 zugestellten Kloge
verlongt der Klöger vom beklogten Notor Schodenersotz. Dos Londgericht
hot den Beklogten zur Tchlung von 16.089,29 DM on den Klöger und von
21.034,97 DM - ieweils nebstZinsen - on dessen Ehefrou verurteilf weiter hot es
festgestellt, doß der Beklogteverp{lichtet ist, dem Klögerdie gesomten moteriel-
len Schöden zu ersetzen, die ihm ou{grund der durch Amtspflichverlelz, ten
des Beklogten ousgelösten Rückobwicklungen der von ihm beurkunoeten
Vertrogsverhöltnisse bezüglich derVerköufevon Teilporzellen ous dem Gesomt-
grundstück noch in Zukunft entstehen werden. Auf die Berufung des Beklogten
hot dos Oberlondesgericht die - in zweiter lnstonz noch erweiterte - Kloge
wegen Veriöhrung obgewiesen. Dogegen richtet sich die Revision des Klögers.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmittel hot Erfolg.

^
Der Klögerwirft dem Beklogten schlüssig eine fohrlössigeAmtspflichtuerletzung
{019 Abs. I Sotz I BNotO) vor.
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Gemöß $ 18 BeurkG soll der Notor die Beteiligten ouf die erforderlichen behörd-
lichen Genehmigungen oderetwo dorüber bestehende Zweifel hinweisen. Seine
dcnoch geschuldete Tötigkeit beschrönkt sich nicht ouf einen ollgemeinen Hin-
weis, sondern die konkret in Betrocht kommenden Genehmigungen sind einzeln
oufzuzöhlen (Amtliche Begründung der Bundesregierung zu dem Entwurf eines
Beu rku nd u n gsg esetzes, BT-Drucks. V /3282 S. 32; Arn dt, Bu nd esnoto rord n u n g
2. Aufl. $ lB BeurkG Anm.l ols Anh. zu $ 19 BNotO; Jonsen, FGG 2. Aufl. Bd. lll
$ 18 BeurkG Rdn. ll. Die Beteiligten sind ouch mindestens dorüber oufzuklören,
wie weit dos Rechtsgeschöft bis zur Erteilung der Genehmigung nicht durch-
geführt werden konn (vgl. Reithmonn/Röll/Geßele, Hcndbuch der notoriellen
Vertrogsgestoltung 5. Aufl. Rdn. 482; Riedel/Feil, BeurkG $ lB Anm. 4, S.262;
Mecke/Lerch, BeurkG 2. Au{|. $lB Rdn. 1; vgl. ouch Hoegele o.o.O. Rdn. 84),
sowie über die Folgen ihrer endgültigen Versogung, folls die Vertrogserfüllung -
wie hier - schon vorher eingeleitet werden soll (vgl. Huhn/v. Schuckmonn,
BeurkG 2. Aufl. $ lB Rdn. 1; Keidel/Kuntze/Winkler, FGG 12. Aufl. Teil B $ lB
BeurkG Rdn. 18; Weingörtner; Dienstordnung für Notore 5. Aufl. Rdn.476).

l. Noch dem unstreitigen Pcrteivortrog bedurften die Koufuertröge mit ollen
drei hier froglichen Köufern der behordlichen Genehmigung im Sinne von
$3Abs.lGrdstVG.
o) Unobhöngig dovon, dcß die verkoufte Grosflache totsöchlich brochlcg,

hötte sie in londwirtschoftliche Kultur genommen werden können, so doß
sie ols londwirtschoftliches Grundstück im Sinne des $lAbs. lund 2
GrdstVG golt (vgl. dozu BGH, Beschl.v. 14.5.lg8l- V BLw 3O/BO, DNorZ
1981,769,770; Longe, GrdstVG 2. Au{|. $ I Anm. 3; Ehrenforth, Reichs-
siedlungsgesetz und Grundstückverkehrsgesetz $ I GrdstVG Anm. 1,3 b;
Wöhrmonn, Dos Grundstückverkehrsgesetz 551 Rdn. 2). Die verhöltnis-
mößig geringe Flöche der drei verkcuften Trennstücke (ieweils rund
773 qd schloß die Genehmigungsbedür{tigkeit noch $ 2 Abs. I Sorz I

GrdstVG nicht ous. Zwor erfordert gemöß Art. I Nr. 2 des Schleswig-
Holsteinischen Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zur Durchführung
des Grundstückverkehrsgesetzes vom 22.11.1976 (GVBI S. 2741 iV/.m. S2
Abs. 3 Nr. 2 GrdstVG die Veröußerung von Grundstücken, die nicht
größer ols 0,5 hc sind, keine Genehmigung. Jedoch ist unter dem
Gesichtspu nkt des U m gehungsgeschöfts o uch der Verko uf kleinerer Teil-
flachen genehmigungsbedurftig, wenn mehrere Trennstücke eines die
Freiflöche ü bersteigenden Grundstücks g leichzeitig oder nocheino nder
veröußert werden, die einzelnen Rechtsgeschöfte in einem inneren
Zusommenhong stehen und ncch einem einheitlichen Plon durchgefuhrt
werden (BGHZ 21,221,224 +; BGH, Beschl.v. 8.12.1959 - V BLw l9i5?
MDR 1960, 214,215; v.22.9.1988 - BLw l/BB, bestötigt durch Beschl. des
BVer{G v.17.1.1989 - I BvR l5l5/88, vgl. ouch BGH, Beschl.v. 3.5. lgST -
V BLw 2/57,Rd11957,173;v.6.2)962 - V BLw 27/61,MDR1962,389,390t.
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Dovon ist hier noch dem übereinstimmenden Porteivortrog ouszugehen, weil
der Mokler M. die Porzellierung und Veröußerung fur die Verköufer einheit-
lich geplont und in Angriff genommen hot.

b) Uber dos Genehmigungserfordernis noch $ 2 GrdsfVG hotte der Beklogie
bei ollen Koufuertrögen zu belehren. Ein Hinweis ouf diese Genehmigungs-
bedurftigkeit isf regelmößig cngebrocht, wenn nicht ous dem Grundbuch
ersichtlich oder dem Notor sonst bekonnt ist, doß es sich nicht um ein der
londwirtscho{tlichen Nutzung unterliegendes Grundstück hondelt (Reith-

monn/Röll/Geßele o.o.O. Rdn. 382, 386).

oo) Der Beklogte hot über diese erforderliche Genehmigung unstreitig vor
oder bei der Beurkundung nichi belehrt. Die Koufuertröge enthielten
zwor (in 5 8 Abs. I Sotz l) ieweils die Vermerke: ,,Der beurkundende Notor
wies die Vertrogsporteien ouf die zur Durchführung dieses Ve'' rges
erforderlichen Genehmigungen und weiter ouf dos mögliche geserzliche
Vorkoufsrecht noch dem Bundesbougesetz hin"; der gemöß $ 19 BeurkG
erforderliche H inweis o uf die notwend ige U nbedenklich keitsbescheini-
gung des Finonzomts sowie derionige ouf die $$ 1365,419 BGB schließen
sich on. Abgesehen dovon, doß ein so pouscholer Vermerk wie der in

$ 8 Abs. I Sotz 1 des Vertroges nicht den Anforderungen des $ lB BeurkG
entspricht - dieser hot ieweils einzeln wiederzugeben, Über welches
Geneh m ig u n gsertord ern is beieh rt wu rd e I Keid eilKu ntzelWi n kier o'o'O.
$lB Rdn. 21; llaug, Die Amtshoftung des Notors Rdn' 502; vgl. ouch
Pikolo/Bendel, GrundstÜcksverkehrsgesetz $ 2 Anm. E lll4) -, ist er inholt-
lich nicht i.S. von S 4lB ZPO oussoge- oder beweiskröftig (vgl' Houg
o.o.O. Rdn.590, 835).

bbl Von der Belehrung hot der Beklogte noch eigenen Angoben obgesehen,
weil er ieden einzelnen Verkouf wegen der geringen Größe des ieweils
veröußerten Trennstücks für genehmigungsfrei geholten hot' Dos wor
fohrlössig. Der Beklogte wuf)te, doß ein der Größe noch von $ 2 C ;tVG
erfoßtes Gesomtgrundstück in 48 kleine Porzellen ou{geteilt und donn
verkouft werden sollte. Doß ouf solche Weise nicht ein zur Erholtung der
Lo ndwirtschoft ei ng ef ü h rtes, im öffentlichen I nteresse lieg end es Geneh-
migungserfordernis umgongen werden konn (siehe oben o), muflte er bei
Becchtung der er{orderlichen Sorgfolt erkennen. Der Notor hot bei der
Prüfung einer Rechtsfroge die Rechtsprechung der obersten Gerichte -
die in den omtlichen Sommlungen und den für seine Amtstötigkeit wesent-
lichen Zeitschriften veröffentlicht ist - und die üblichen Erlöuterungsbücher
o uszuwerten (senotsu rt . v. 9. 7. 1992 - lX ZR 209 /91, WM 1992, 16A, lß,65
m. Anm. Houg EWIR $ 19 BNotO 1/92,9831.1n den Johren 1977 6is1980,
ols der Beklogte die hier froglichen Vertröge beurkundete, woren die
beiden erstgenonnten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Um-
gehungsgeschöften unter Ausnulzung von Freigrenzen {oben o ) veröffent-
licht. Dos Reichsgericht (strofsenot - in Recht 1930 Nr' 1594) und ver-
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a

schiedene Oberlondesgerichte hotten zuvor genouso entschieden (KG JW
l9l? 50 f; OLG Koblenz RdL 194? 248,249i OLG Bombers RdL l95Z S. 53
Nr.3; BoyOblGz\gs7,9,15l; vgl. ouch Guggumos 5J21949,52,53). Die
Problemotik der sogenonnten ,,Kette nt' oder ,,Zerstückelungsgeschöfte" wor
in sömtlichen Erlöuterungsbüchern zum Grundstückverkehrsgesetz im
gleichen Sinne erörtert (vgl. Wöhrmcnn o.o.O. $ 2 Rdn. 35 f, 61, Vorwerk/
v. Spreckelsen, Grundstücksverkehrsgesetz $ 2 Rdn. 31 ff; Hoegele, Die
Beschrönkungen im Grundstücksverkehr 3. Aufl. Rdn. ? ll2; Pikolo/Bendel
o.o.O. $ I Anm. E I 2 k dd u. $ 2 Anm. F lll 21; Ehrenforth o.o.O. $ I GrdstVG Anm.
2 d, S. 347 I; Lange c.o.O. $ I Anm. 4 o, S. lZ5; Treutlein/Crusius, Kommentcr
zum Grundstückverkehrsgesetz $ 2 Anm. 4 d u. 5 o; ferner Hcegele, Grund-
buchrecht 5. Aufl., 1925, Rdn. 2337 gl.ln der Deutschen Notor-Zeitschrift wor
sie wiederholt ousführlich behcndelt worden (Bestgen DNotZ 1955,237,
2411; Herminghousen DNotZ 1962, 450, 477 ++1. Doncch hötten sich dem
Beklogten mindestens erhebliche Zweifel on der Genehmigungsfreiheit für
die vorliegenden Einzelfölle oufdröngen müssen. Dos verpflichtete ihn zur
Belehrung gemöß $ lB BeurkG (vgl. ouch Ertel MittBoyNot 1964, l0l, 103).

2. Ferner wor zur Erfüllung des Koufuertroges vom 18.12.1980 mii Fi. eine
Teilungsgenehmigung noch $ 19 Abs. 2 BBouG erforderlich. Auch dorüber
hot der Beklogte unstreitig nicht belehrt.

o) Wöhrend die zeitlich früheren Koufuertröge noch unter der Geltung des
$ 19 Abs. 2 Nr. I und 2 BBouG in der Fossung vom lB. 8.1976 {BGBI I S.
2256t+l obgeschlossen wurden und hiernoch schon der Umstond, doß
der (verkoufende) Eigentümer seinerseits eine Bebouung nicht beobsich-
tigte, d ie geneh m ig u n gsf reie Tren n u n g ebenso ermög I ichte ( BVerwGE 50,
3ll, 318 ff) wie ein Verschweigen der Bebouungsobsicht durch beide
Vertrogsteile die genehmigungsfreie Auflossung (BVerwG NJW 1964,
1976 + ; BoyO b LG NJW 1966, 1414 I ; lloegele, Gru ndstücksverkeh r o.o.O.
Rdn. 426, 4291, wurden diese Bestimmungen mit Wirkung vom l. 8.1979
neu gefoßt. Gemöß $ 19 Abs.l Nr. 3 BBouG in der Fossung des Gesetzes
zur Beschleunigung von Verfohren und zur Erleichterung von lnvestitions-
vorhoben im StAdtebcurechtvom 6.7.1979 {BGBI I 949,9501bedurfte die
Teilung eines Grundstücks im Außenbereich der Genehmigung bereits
donn, wenn die Teilung ob jektiv zum Zwecke der Bebouung - sei es ouch
durch den Köufer - vorgenommen wurde (BVerwG NJW 1985, 1354 f).

Dos kom hier noch den - zwor spekulotiven und rechtlich nicht obge-
sicherten - Erwortungen der Köufer ernsthoft in Betrccht. Dos Ober-
verwo ltu n g sg ericht Lü nebu rg hot desho I b d u rch rechtskröftig en Besch l. v.

3.9.1985 (l OVG A201/B1l bestötigt, dcß dos noch 5 23 Abs. 2 BBouG
beontrogte Negotivottest nicht ouszustellen wor.

b) Uberdos Erfordernis einerTeilungsgenehmigung noch $19 BBouG (jetzt:
BouGB) hot der Notor bei Koufuertrögen überTeilgrundstücke regelmößig
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zu belehren (Reithmonn/Röll/Geßele o.o.O. Rdn. 383; Hoegele, Beschrön-
kungen im Grundstücksverkehr o.o.O. Rdn.474f; Houg o.o'O. Rdn. 503; vgl.
ouch BGH, Urt. v. 21.'l0.]980 - Vl ZR 230/79, DNotZ 1981, 515, 5.l9)' Der
Beklogte wußte unstreitig, doß die hier oufzuteilenden und zu verkoufenden
Porzellen im Außenbereich logen. Er mußte im Zeitpunkt der Beurkundung
des Kcufvertroges mit Fi. - Dezemberlg$0 - cuch mindestens domit rechnen,
doß die Genehmigungsbedurftigkeit seit der Novellierung des Bundesbou-
gesetzes im Johre 1979 nicht mehrvon der urkundlich erklörten Bebouungs-
obsicht der vertrogsteile obhing {siehe oben o). Einen ollgemeinen Hin-
weis ouf die insoweit verönderte Rechtsloge hotle die Schriftleitung der
Deutschen Notor-Zeitschrift vorher erteilt (DNo171979, 449, 4501.

3. Die Belehrungspflicht gemoß $ lB BeurkG oblog dem Notcr nur gegenÜl'-^r
(ollen) ,,Beteiligien'j olso den Erschienenen ($ 6 Abs. 2 BeurkG). Der Klögcr
wurde beim Abschluß oller Koufuertröge oder derAbgobe seinerAngebots-
erklörungen {vg l. dczu BGH, U *. v. 30. 6. l98l - Vl 7R197/79, DNotZ l98l, 723
f) entweder durch den Bürovorsteher des Beklogten oder eine Unterbevoll-
möchtigte vertreten. Aufgrund der $$ 666, 665 SoIz 2 BGB ist irrr Zweilel
dovon ouszugehen, dcß die Beouftrogten die wesentliche lnformotion über
die Genehmigungsbedürftigkeit oufgrund einer Belehrung des Beklogten
on die Verköufer weitergeleitet und deren Entscheidung vor dem ersten
Vertro gsschl uß o bgewo rtet hötten.

Es konn desholb offenbleiben, ob der Beklcgte die VerkAufer selbst - ols

,,ondere" i.S. von $ l9 Abs. I Sotz I BNotO (vgl. Senotsurl.v.2\.l.l9BB - lX ZR

252/86,W Ml9B8, 545, 547; Hougc.o.O. Rdn. lZ) - ous dem Gesichtspunkt
der Betreuungspflicht ($ 14 Abs.l BNotO) über die Ge;rehmigungsbedurftig-
keit des Vertroges hotte belehren oder mindestens ouf ihrem persönlichen
Erscheinen hötte bestehen müssen. Dcs würde voroussetzen, doß er mit
einer Geföhrdung der Verköu{er hötte rechnen müssen (vgl. Houg o.o.C
Rdn. 412 - 414, 534 ff m.w. N.), insbesondere wenn die ieweils erschienenen
Stellvertreter den ihnen erteilten Hinweis erkennbor nicht on den Klöger und
den Miteigentümer vor dem Vertrogsschluß weitergeleitet hötten'

4. Unstreitig hötte der Klöger vom Vertrogsschluß obgesehen, wenn er Über
d ie Geneh m ig u n gsbed ü rftig keit o ufgeklö rt word en wö re.

5. Eine onderweitige Ersotzmöglichkeit ($ l9 Abs.l Sotz2 BNotO) hot der Klöger
wegen derienigen Schöden nicht, deren Ersotz er hier verlongt.

lm lnnenverhöltnis hot er von den vereinborten Koufpreisen nur die Teile bis
zur Höchstgrenze von 14 DM ie qm zur Hölfte erholten. Die ondere Hölfte
floß dem Mitverköufer P. zu, der ous den höheren Quodrotmeterpreisen zu

errechnende ieweilige Koufpreisrest dem Mokler M. lm Außenverhöltnis ist

der Klöger iedoch gesomtschuldnerisch mit P zur Rückgewöhr der gesomten
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Koufpreise - teilweise zuzüglich Aufwendungsersotz - on die drei Köu{er ver-
urteilt worden. Soweit er deswegen höhere Betröge zohlen mu{)te, ols er selbst
erlongt hot, sind ihm durch den Abschluß der Vertröge Vermögensnochteile
erwochsen.

ln diesem Umfong konn ervon P und M. keinen Ausgleich erlongen, weil beide
unstreitig zohlungsunfohig sind.

il.

Dieses Klogevorbringen bestreitet der Beklogte nicht in rechtserheblicher
Weise.

Entgegen seiner Ansicht ist es fur die Berechiigung der Kloge unerheblich, doß
der Miverköufer P nicht ebenfolls klogt. Mehrere Verköufer, die Grundstücks-
vertröge von einem Notor beurkunden lossen, sind keine notwendigen Streit-
genossen i. S. von t 62zP o oder Mitg lö u biger ( $ 432BGB| im Fo I le einer Reg reß-
kloge gegen den Notor. Jeder Berechtigte hot - gegebenen{olls ie noch dem
Ausmoß seiner persönlichen Schödigung - einen eigenen Schodenersotz-
onspruch ous $ 19 BNoto, über den unobhöngig von demienigen des onderen
entschieden werden konn. Von mehreren durch eine einzige unerloubte Hond-
lung Verletzten konn grundsötzlich ieder den eigenen Schoden selbst geltend
mochen.

B.

Zur Veriöhrung:
t.

Dos Berufungsgericht hot zur Begründung der Klogeobweisung ousgeführt,

Die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist noch $ 852 Abs. I BGB hobe zu loufen begon-
nen, ols dem Klöger der Bescheid des Amtes für Lond- und Wosserwirtschoft
vom 3. 4.1986 vier Toge spöter zugestellt worden sei, mit dem es die Genehmi-
gung noch dem Grundstückverkehrsgesetz verweigerte. Zu dieser Zeit hobe
der Klöger die erforderliche Totsochenkenntnis gehobt. Denn bereits mit
Schreiben vom 19. 4.1982 hobe der Beklogte mitgeteilt, dos zustöndige Amts-
gericht, Abteilung für Londwirtschoftssochen, hobe ebenfolls eine Genehmi-
gung noch $ 2 GrdstVG für erforderlich geholten; dogegen loufe die sofortige
Beschwerde beim oberlondesgerichl dieses hcbe in einem vergleichboren
Foll bereits einmol entschieden, doß eine Genehmigung beizubringen sei,
,,Dos könnte bedeuten, doß sömtliche Vertröge zurückobgewickelt werden
müssen'.'

Die Köufer E und Fi. hötten im Dezember l9B5 den Rücktritt von den Koufver-
trögen erklort, Frou Dr. K. sei im Moi 1986 gefolgt. Desholb hötte sich dem
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Klöger die Erkenntnis oufdröngen müssen, doß mit der DurchfÜhrborkeit der
Vertröge nicht mehr gerechnet werden könne. Es sei ihm zuzumuten gewesen,
mit einigermoßen sicherer Aussicht ouf Erfolg wenigstens eine Feststellungs-
klcge gegen den Beklogten zu erheben.

il.

Dogegen rügt die Revision: Die Kenntnis des Klögers vom Schoden hönge
dovon ob, welchen er ersetzi verlonge. Hier bestehe der Schoden dorin, doß
die Köufer Fi., E und Dr. K. - im Gegensolzzu den onderen 45 Köufern - die
Rückobwicklung ihrer Koufuertröge gerichtlich gegen den Klöger durchgesetzt
hötten. Dieser Schoden sei keinesfolls vorVerkündung der ersten Urteile in ienen
Prozessen om 2l.ll.1986 entstonden. Richtiger Ansicht noch sei sogor ouf '
Rechtskroft obzustellen, olso ouf die Entscheidung, mit welcher der Bundes-
gerichtshof erst om 22.9.1988 die Verweigerung einer Genehmigung gemöß
$ 2 GrdstVG bestötigt hobe. Dcs Berufungsgericht hobe zu Unrecht ein bloßes

,,Kennenmüssen" ousreichen lossen. lm übrigen hobe sich dos Fehlen einer
onderweiiigen Ersotzmöglichkeit gegen den Mokler M. nicht vor tintritt seiner
Vermögenslosig keit herousgestellt.

lll'

Gemöß $ lgAbs.lSotz3 BNoiO, $ B52Abs.1 BGBveriöhrtderAnspruch gegen
einen Notor ouf Ersctz des ous einer Amtspflichtverletzung entstcndenen
Schodens regelmößig in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in welchem der
Verletzte von dem Schcden und der Person des Ersotzpflichtigen Kenntnis
erlongt.

l. Donoch könnten die Klogeonsprüche hier nur veriöhrt sein, wenn die Frist

spötesiens cm 3].]0.1986 zu loufen begonnen hötie. Denn durch die om
1.11.1989 eingereichte Kloge ist die Frist mitwirkung von diesem Toge on
unterbrochen worden ($ 209 Abs. I BGB). Die Kloge ist noch ,,demnöchst" im

Sinne von $ 2ZO Abs. 3 ZPO zugestellt worden. Den erforderlichen Kosten-
vorschuß hot der Kloger bis zum l0.ll.l9B9 eingezchlt. Die verzögerung
der Zustellung bis zum 20.12.1989 beruhte ollein dcrouf, dcß sich zwei
Zivilkommern des Lcndgerichts über ihre Zusiöndigkeit siritten, olso ouf
Gründen, die der Klöger nicht zu veroniworfen hot.

2. g852Abs. 1 BGB setzt vorous, doß ein Schodenersotzonspruch Überhoupt
entstqnden ist (RG JW 1915, 594,595; BGH, Urt. v. B' 10.1957 -VlZR212/56,
NJW l95Z 1926; Senotsurt. v. 2.7.1992 - lX ZR 174/91, WM 1992, 1742 :
Gl 1993, 2l; BGB-RGRK/Kreft, 12. Aufl. $ 852 Rdn. 1; Enneccerus/Lehmonn,
Recht der Schuldverhöltnisse 15. Beorbeitung $ 251 I c, S. 1006). Die rechtliche
MOgllchkeit, ouf Feststellung einer Pflicht zur Leistung eines zukÜnftigen
Schodenersalzes zu klogen (dozu unfen C l), bestimmt - entgegen der

124



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 4193

Meinung des Beklogten - nicht schon den Zeitpunkt der Schodenentstehung
(BGHZ 100,228,232; Senotsvrt.v.2.7.1992 - lX ZR 268/91,WM1992,1138,
1740:Gll992,3ll, zV.b. in BGHZ; denn erst zukünftiger Schoden ist noch
nicht entstonden i.S. von $ l9B Sotz I BGB (soergel/Wolter, BGB 12. Aufl.
$ l9B Rdn. 2). Gerode der Schodeneintritt ist dos Ereignis, von dem on der
Geschodigte mit Ersotzonsprüchen und hierfür loufenden Fristen rechnen
muß.

o) Bei einer Amtspflichtuerletzung, die sich ollgemein gegen dos Vermögen
richtet, ist ein Schoden entstonden, wenn die Vermögensloge des Betroffe-
nen infolge der Hondlung im Vergleich mit dem früheren Vermögensstond
schlechter geworden ist (BGHZ 100, 228, 231; 114,150, 152 f : Gl gl,17j;
S e n ots u rt. v. 21. 12. 19 89 - IXZR 23 4 /88, WM I 990, 69 5, 699 ; v. 9. 7. 1992- lX Z R
50/91, NJW 1992, 2828,2829 : G\92,3201. Hierzu genügt es, doß die
Verschlechterung sich wenigstens dem Grunde noch verwirklicht hot, mog
ihre Höhe ouch noch nicht beziffert werden können; in diesem Folle ist
gegebenenfolls eine Feststellungskloge zu erheben (RG JW 1907, 5.302
N r. 5; BGHZ 100, 228,231 m. N.; ll4, 150, 153 : Gl 91, lZl; Senotsu rt. v. 2. 7.1992
- lX ZR 174/91, o.o.O. 5.1743: Gl 93, 2l). Ferner muß nicht feststehen, ob der
Nochteil ouf Douer bestehenbleibt und domit endgültig wird (RG JW 193s,
776 ; 8GN2100, 228,231 m. N.; 

.l,l4, 
150, 153 : G l 91,171 ; BGH, U rr. v. 11. 4.1960

- lll ZR 76/59, WM 1960, 883, 886r Senotsurt. v.2.7.1992 - IXZR 268/9l,
o.o.O. S. lZ39 : G\92,311; v. 9. 7.1992 - lX ZR 50/91, o.o.O. : G|92,3201.
lst dogegen noch offen, ob pflichtwidriges, ein Risiko begründendes Ver-
holten zu einem Schoden führt, istein Ersotzonspruch noch nicht entstonden,
so doß eine Veriöhrungsfrist nicht in Louf gesetzt wird (BGHZ 100,228,232;
Senotsurt. v.2.7.1992 - lX ZR 174/91, o.o.O.; v.9.7.1992- lX ZR 5)/gl,o.o.O.;
Polondt/Heinrichs, BGB5l. Aufl. $ lB Rdn.l0). Es hondeltsich donn ersr um eine
bloße Geföhrdung einer Rechtsposition, die iedenfolls fur dos Entstehen
eines vermögensrechtlichen Regreßonspruchs gegen einen Dritten - ent-
gegen der Meinung des Beklogten - noch nicht einem Schoden gleichsteht
(vgl. Senotsurt. v. 2.7.1992 - lX ZR 268/91, o.o.O. 5.17401. Dobei schlögt
sich die risikobehoftete Loge regelmößig noch nicht in der Bewertung des
Gesomtvermögens negotiv nieder; solonge iene sich nicht - wie etwo bei
einerRongverschlechterung im Grundbuch (vgl. dozu BGH, Urt. v.26.10.9A
- Vl ZR 3lB/80, WM 1982, 1404,1405; Senotsurt. v. 31.10.1985 - lX ZR l3l85,
NJW 1986, 1866,1867l'oder dem sonstigen Verlust einer dinglichen Sicherung
(vgl. BGH, Urt.v.14.3.1963 -lllzR176/6l,VersR 1963 ,9231-rechtlich verfesrigr
hot.

Hot' eine einzige, in sich obgeschlossene verletzungshondlung mehrere
schqdensfolgen ousgelöst, so konn ollerdings die Veriöhrungsfrisi noch dem
Grundsotz der Schodeneinheit ouch für nochtröglich ouftretendg zunöchst
olso nur drohende, ober nicht unvorhersehbore Folgen beginnen, sobold
irgendein (Teil-)Schoden schon entstonden ist (BGHZ lOO,22B,23l f m.N.;
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BGH, Urt. v.20.10.1959 - V|ZR166/58, NJW 1960,380; v.20.12.1977 -VIZR
190/75,WM 1928, 331,332; Senotsurt. v.1.2.1990 - lX ZR Bl/8? WM 1990,
815, Bl 6 m. N. : G I 90, 112; v. 20. 6. 1991 - |XZR226 /90, N JW 1991, 2833, 283 5
m.N.: Gl 91,313; v.9.7.1992 - lX ZR 50/91, o.o.O.).

b) Hoben sich hingegen mehrere selbstöndige Hondlungen des Schödigers
ousgewirkt, so beginnt die Veriöhrungs{risi regelmößig mit den ieweils
dodurch verursochten Schöden gesondert zu loufen lRGZl34,335, 339 f;
RG JW 1934,1494,1495; \GHZ7I, 86,94; BGH, Urt. v. 26.6.1972 - lll ZR

16/70, LM S 852 BGB Nr. 43; v. 4.3.1977 - V ZR 236/75,WM1977,788; v.

31. 10. l9B0 - V 7R140 / 79,NJW l9Bl, 573 ; v. 26.1.1984 - I ZR 195/Bl, VersR 1984,
982,9841. Beurkundet ein Notor mehrere Koufuertröge ein und desselben
Verköufers mit unterschiedlichen Köufern, können SchodenersotzonsprÜche
wegen hierbei begongener Amtspflichfverlelzungen ieweils zu unlers'hied-
lichen Zeitpunhen zu veriöhren beginnen.

3. Die Voroussetzungen für einen Schodeneintriit vor November'1986 sind hier
für keine der Beurkundungen festgestellt.

o) Ein Schoden konnte dem Klöger{rühestens entstehen, ols die Köuferzum
Ausdruck brochten, sich von den beurkundeten Vertrögen lösen zu

'.n,31!91.

oo) Zwcr woren die einzelnen Verkoufsgeschafte von Anfong on im Hinblick
ouf $ 2 GrdstVG (siehe oben A I lol nicht genehmigungs{öhig, weil sie
zu einer unwirtschoftlichen Verkleinerung oder Aufteilung der ogrorisch
zu nutzenden Gesomtflöche geführt hötten ($ 9 Abs.l Nr.2, Abs.3 Nr. 2
GrdstVG; vgl. dozu OLG Celle RdL 1962, 266,267;1963,208,2091.

bb) Jedoch fÜh* die Genehmigungsbedürftigkeil noch dieser Bestimmung fÜr
sich nur zu einer schwebenden Unwirksomkeit des Rechtsgeschöfts ( Lo n g e
o.o.O. $ 2 Anm. 16; Ehrenforth o.o.O. $ 2 Anm.1c, b; Wöhrmonn .O.
$ 2 Rdn. 26;lloegele, Die Beschrönkunken im Grunstücksverkehr o'o.O'
Rd n. 3; H ermi n g ho usen o.o.O. S. 592, 599 iVorwerk/v. Spreckelsen o.o'O.
$ 2 Rdn. 15; Polondt/Bossenge, BGB 51. Auf l. Uberblick Rdn. 23 vor $ BZ3;

vgl. ouch RGZ l0B, 91, 94; 123, 327, 329 +;154, 304,306; BGH, Urt. v.

13.7.1951- lllZR 22/50, LM S 986 BGB Nr.l unter I l; v.6.10.1978 -V 2R211/
77, DNo,Z1979,306 f). Endgültig unwirksom wird es erst mit der rechts-
beslöndigen Verweigerung der Genehmigung (Pikolo/Bendel, GrdstVG
$2 Anm. E I I u. lll lc; Ehrenforth o.o.O. $2 Anm. 1 f; Wöhrmonn o.o.O'
$2 Rdn. 29;Haegele o.o.O. Rdn. Z vgl. ouch BGH, Urt' v. 

.l1.4.1960 -
lllZRT6/59,WM 1960, BB3, BB5 unter ll3). Bis zur Entscheidung Über die
Genehmigung konn sich grundsötzlich kein Vertrogsteil einseitig vom
Rechtsgeschöft lösen (Longe o.o.O. $ 2 Anm. 18; Ehrenforth c.o.O. $ 2
Anm.lc; Wöhrmonn o.o.O. Rdn.27 {; Herminghousen o.o.O'; Vorwerk/
v. Spreckelsen o.o.O. Rdn.49f; Pikolo/Bendel o.o.O. $ 2 Anm. E lll 2 o co;
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vgl. ouch RGZ 98, 244,'246;103,104, i06,106, 320,323; BGH, Beschl. v.

3.5.1957 - V BLw 50/56, RdL l95Z 2lll. So longe werden keine Verzugs-
folgen ollein dodurch ousgelöst, doß die genehmigungsbedürftigen
Houptpflichten nicht erbrocht werden fHoegele o.o.O. Rdn. 6; Pikolo/
Bendel o.o.O. $ 2 Anm. E lll I b 5.259i vgl. ouch RG DNotZ 1926,196 +;

ferner RGZ 168, 261,266 f; OLG Koblenz NJW 1988,3099). Weiter greifi
$ 323 oder S 325 BGB nicht ein, wenn die Genehmigung nicht erteilt
werden dorf, weil - von der Genehmigungsfiktion noch 56 Abs.2
GrdstVG obgesehen - schon dos Verpflichtungsgeschöft selbst ($ 2
Abs.l Sotzl GrdstVG) im Folle derverweigerten Genehmigung unwirksom
wöre. Schodenersotzonsprüche können donn dorous, von Töuschungs-
follen obgesehen, regelmößig nicht geltend gemocht werden (Hoegele
o.o.O. Rdn. Z o.E.).

Die zu einem onderen, inholtlich vergleichboren Vertroge verweigerte
Genehmigung übt keine unmittelboren Wirkungen über diesen Vertrog
hinous ous. Dos ist schon deswegen ousgeschlossen, weil ieder einzelne
Vertrog, dessen Genehmigung beontrcgt ist, gemöß $ 6 Abs. 2 GrdstVG
ols genehmigt gilt, wenn ein Bescheid nicht binnen einer bestimmten Frist
gerode dem ieweiligen Veröußerer (vgl. hierzu BGH, Besch1.v.12.5.1979
- BLw 3/28, Leitsotz in RPfleger 1979,193) zugestellt wird.

cc) Allerdings ist der Erwerber rechtlich nicht ohne weiteres geholten, einen
u n beg renzt lc n gen Schwebezusto nd h i nzu neh men lg 242 BGBit J edoch
wirkt eine cußergewöhnliche Verzögerung nicht outomotisch ouf den
schwebend unwirksomen Vertrog ein. Erforderlich ist ous Gründen der
Rechtsklo rheit viel mehr wenigstens eine gesto ltende Erklö rung des einen
Teils, doß er om Vertroge endgültig nicht mehr festholten wolle (vgl.
$$ l0B Abs. 2,177 Abg2,182 Abs.l,1365 Abs.3 und 4,1829 Abs.I Sotz 2
und Abs. 2 BGB sowie BGHZ l0l, ]43, 1501.

Dos ist zugleich Voroussetzung für den Eintritt eines Schodens, der, wie
hier, ous dem Scheitern eines zunöchsf nur schwebend unwirksomen
Vertro g es hergeleitet werd en sol l. Solo n g e n icht feststeht, d oß wen ig stens
ein Beteiligter sich vom Rechtsgeschoft lösen will - etwo weil er die
Hoffnung ouf einen Wegfoll des Hindernisses oufgegeben hct -, liegt
für den onderen erst eine Vermögensgeföhrdung vor, die zivilrechtlich
noch nicht einem Schoden gleichsteht.

dd) Eine solche Erklörung hot die Köuferin Dr. K. (Koufuertrog obgeschlossen
om ll./25.8.19771 mit Schreiben vom 12.3. und 21.4.1986 obgegeben.
Sie stellen öußerlich zwor lediglich ein einseitiges Angebot ouf einver-
nehmliche Abfindung oufgrund einer vermeintlich ohne weiteres einge-
tretenen Unmöglichkeit ($ 325 BGBI dor, ließen ober den Willen der
Köuferin, den rechtlichen Schwebezustond zu beenden, hinreichend
erkennen.
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Noch dem vorliegenden Sochverholt ist dovon ouszugehen, doß der
Rucktritt berechtigt wor. Die Treuepflicht der Beteiligten, die ein dem
Gru ndstückverkeh rsgesetz u nterl iegend es Rechtsg eschöft o bg esch los-
sen hoben, findet eine Grenzg wenn ihnen wegen des Eintritts oußerge-
wöhnlicher neuer Umstönde oder des Bekcnntwerdens bislong unbe-
konnter erheblicher Gesichtspunkte ein Festholten om Vertroge nicht
mehr zugemutet werden konn (Pikolo/Bendel c.o.O. $ 2 Anm. E lll 2 o bb;
Herminghousen o.c.O. S. 600; Ehren{orth o.c.O. $ 2 Anm. 1c; vgl. ouch
$10 Abs. 2 Solz I GrdstVG). Dozu konn eine oußergewöhnlich longe
Douer des Genehmigungsverfohrens zwor nicht ollein ousreichen
(Pikolo/Bendel o.o.O. $ 2 Anm. E lll 2 o ccl, wohl ober unter weiteren
Umstönden, wenn dodurch dos Erreichen des Vertrogszwecks geföhrdet
wird {vgl. Polondt/Heinrichs o.o.O. $ 225 Rdn. 3l iV.m. Rdn. lB). Trotz der
selbstöndigen Antrogsberechtigung eines ieden Vertrogsteils ($ 3 Abs. 2
Sotz I GrdstVG), der gesetzlich vorgeschriebenen recht kurzen Beorbeit-
ungs{rist ($ 6 Abs.l GrdstVG), derMoglichkeit einerfiktiven Genehmigung
($ 6 Abs. 2 GrdstVGl und der Gebührenfreiheit ($ 23 GrdstVG) genügt es
dozu, doß ein Antrog im Einzelfolle oussichtslos erscheint. lnsbesondere
wenn, wie hier, ein Genehmigungsontrog wegen eines schwebenden
Musterverfo h rens zu nöchst zu rückg estel lt wu rd e, sod o n n d ie Geneh m i-
gung in diesem Musterverfohren in letzter Gerichtsinstonz ous sochlichen
Gr"ündcn vcrwcigcr"t'"vird und die Genehrnigungsbehörde einen neu
gestellten weiteren Antrog frist- und formgerecht zurückweist, ist dovon
ouszugehen, doß sie die Vorschriften des $ 6 Abs. I und 2 GrdstVG be-
cchten wird. Bei der gebotenen wertenden Betrochtungsweise besteht
donn keine ins Gewicht follende Möglichkeit der Genehmigung mehr.

ee) Die Eheleute F. (Abschluß des Koufvertroges om22.11./5.12.1977l,hoben
zwor schon mit Schreiben vom ll.12.l9B5 den Rücktritt vom Koufvertroge
erklört.

Sie hoben ihn ober ollein dorouf gestützt, doß dos Londesomt für Vor-
und Frühgeschichte von Schleswig-Holsiein dos gekoufte Grundstück im
Johre lgBO in dos Buch für Bodendenkmole eingetrogen hot. ln dos
Grundstück rogte nömlich ein vorgeschichtlicher Grobhügel hinein. Ein

unter diesem Gesichtspunkt erfolgter Rücktritt ist für die hier zu prüfende
Veriöhrungsfroge unerheblich. Ein - veriöhrborer - Ersotzonspruch
gegen den Beklogten konn dem Klöger lediglich entstonden sein, sofern
der den Schoden ouslösende Umstcnd überhoupt eine Hoftung des
Beklogten begründete. Dos ist hinsichtlich des Denkmols nicht dorgeton.
Nur wenn dem Beklogten die frogliche Bodenbeschoffenheit beim Ver'
trogsschluß wenigstens erkennbor gewesen wöre, hötte er dorüber
belehren müssen.

Erst durch dos Anwoltsschreiben v. lB.3.1986 sowie in der Klogeschri{t
v. 18.6.1986 hoben die Köufer E ihr Rücktrittsverlongen ouch ouf Erforder'
lichkeit und Fehlen der Genehmigung noch $ 2 GrdsfVG gestützt.
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ff) Der Köufer Fi. (Abschluß des Koufvertroges v. 
,l8.12.19801hot 

erstmols mit
Schreiben v. 2. 4.1985 die Ruckobwicklung des Koufvertroges verlongt.

ooo) Er hot dies iedoch ollein dorouf gestützt, doß eine Teilungsgenehmigung
noch $ 19 Abs. 2 BBcuG nicht erteilt werden würde (siehe oben Al2ol.
Die endgültige Versogung der Teilungsgenehmigung kcnn die Erfüllung
eines Grundstückskoufvertroges i.S. der S$ 323 ff BGB nochtröglich un-
möglich mcchen (BGHZ 37,233,240;}GH,Urt.v.7.2.196g - V ZR 12/65,
NJW 196?823 f). Jedoch führt sie - entgegen der Meinung des Lond-
gerichts Flensburg im Vorprozeß und onders cls noch $ 2 Abs. I Soiz I

GrdstVG - nicht zu einer Nichtigkeit des Koufvertroges selbst, weil nicht
dcs Verpf lichtungsgeschöft c ls solches geneh mig u ngsbed u rftig ist, son-
dern nur die Grundstücksteilung ols Voroussetzung für dessen Erfüllung
(vgl. Polcndt/Heinrichs o.o.O. $225 Rdn. 32,341.

lm hier froglichen Folle ist die Teilungsgenehmigung nicht endgültig ver-
weigert worden. Die rechtsbestöndige Ablehnung des becntrogten
,,Negctivcttests" gemöß g 23 Abs. 2 BBouG durch den bezeichneten
Beschluß des Oberverwcltungsgerichts Lüneburg vom 3.9.,1985 steht
dem nicht gleich, weil sie nur verbindlich ousspricht, doß eine Geneh-
migung erforderlich ist. Noch dem eigenen Vortrog des Köufers Fi. im
Vorprozeß ist für dos von ihm gekoufte Grundstück kein Antrog ouf Tei-
lungsgenehmigung gestellt worden; soweit er zeitweilig eine solche
Verweigerung pouschcl vorgefrogen hoite, hot er dos gegenüber dem
substontiierten Bestreiten des ietzigen Klögers nichtou{rechterholten. Die
rechtskröftige Verweigerung einer solchen Genehmigung f ür ein onderes
verkouftes Grundstück begründet schon deswegen nicht ohne weiteres
die Unmöglichkeit der Vertrogserfüllung für den hier froglichen, ver-
g leichbcren Koufvertrog, weil ieder Genehmigungsontrog selbstöndig in

' bestimmter Frist beschieden werden muß und bei Fristversöumnis die
Genehmigung fingiert wird ($ 19 Abs. 4 Satz 6 BBAuG).

Allerdings hot Fi. mitAnwoltsschreiben vom 18..l0.1985 dem Verköufereine
Nochfrist bis zum 30.10.1985 zur Eigentumsverschoffung gesetzt. Noch
fruchtlosem Fristcblouf hot er mit Anwcltsschreiben vom 4.12.1985 den
Rücktrittvom Koufvertrog erklort. ob der Rücktrittgemöß $ 326Abs.l BGB
berechtigt wor, hing ouch dovon ob, wer noch dem noioriellen Kcuf-
vertroge dcs Risiko des Leistungshindernisses übernommen hotte {vgl.
BGH, U rt. v. 26. 10.1979 - V ZR 58 /76, NJW 1980, ZO0). Ei ne sol che erg ö n-
zende Vertrogsouslegung isi hier vom Berufungsgericht nicht unter-
nommen und von den Porleien nicht durch Totscchenvortrcg vorbereitet
worden. Do die Teilungsgenehmigung vor ollem wegen des Bebouungs-
zwecks nötig wor, wird dozu unter onderem $ 5 Abs. 3 des Koufuertroges
zu berücksichtigen sein, der bestimmte,
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,,Dem Köu{er ist bekonnt, do{} der Erwerb des Kou{obiektes noch
den zur Zeil g eg ebenen N utzu n gsmog I ich keiten ei n Speku lotions-
geschöft ist, und doß die Moglichkeit der spöteren Bebouborkeit
des Grundstücks nicht Geschöftsgrundlcge dieses Vertroges ist'.'

Ob der Köufer unobhöngig von der Hoffnung ou{ eine kunftige Be-

bcuung irgendein lnteresse on dem Grundstück hotle, ist nicht ersichtlich.
Soweit endlich die Verzögerung bedeutsom werden könnte, die dodurch
eingetreten ist, doß ein Genehmigungsontrog für dos hier frogliche Teil-
stück nicht gestellt wurde, wird ins Gewicht zu follen hoben, doß der
Köufer selbst insoweit ebenfolls ontrogsberechtigt wcr, sofern die
Teilungserklörung der Verköufer vorlog (BVerwGE 50, 3ll, 314 ff).

bbb) Erstmols in der Klogeschrift vom7.2)986 hot der Köufer Fi. sich ouf dos
Fehlen der Genehmigung noch $ 2 GrdstVG berufen.

b) Durch wirksome Rücktrittserklörungen der Köufer ist dem Klöger iedoch noch
nicht ohne weiteres ein Schoden im Rechtssinne entstonden. Dos hot dos
Beruf ungsgericht übersehen.

oo) Der Klöger wurde nicht durch den Abschluß des Koufvertroges selbsl
geschödigt, weil sich die dorin vereinborten Leistungen und Gegen-
leistungen in dem ',,cnn K!öger" selbst minclestens cls cngemes-senen
erochteten Gleichgewicht hielten. Ferner ist gerode der Klöger - ent-
gegen seiner Auffossung - nicht durch die Auszohlung des zunöchst
beim Notor hinterlegten Koufpreises cn ihn geschödigt worden; bei
oblektiver Betrochtungsweise wiegt der Vorteil, dos Geld gewinnbrin-
gend nutzen zu können, die Lost, es bei einem Scheitern des Vertroges
zurückzohlen zu müssen, mehr ols ouf. Die Vertrogskosten woren von den
Köufern zu trogen. Dos Entstehen weiterer Kosten ist nicht dorgeton,
weil gerode fur die hier froglichen Vertröge Genehmigungsontröge,
soweit ersichtlich, nicht gestellt worden sind.

bb) Die Beendigung eines zunöchst gemöß $ 2 GrdstVG schwebend unwirk-
somen Koufvertroges (siehe oben 3 o cc) verpflichtet die Beteiligten
g ru ndsötzl ich zu r Rückgewö h r der beiderseits em pfo n genen Leistu n g en
noch Bereicherungsgrundsötzen wie im Folle derVersogung der Geneh-
migung {vgl. hierzu Ehrenforth o.o.O. $2 GrdstVG Anm.lf; Wöhrmonn
o.o.O. $ 2 Rdn. 29; Hoegele, Grundstücksverkehr o.c'O. Rdn. Z; Vorwerk/
v. Spreckelsen o.o.O. $ 2 Rdn. Z9; Herminghousen o.o.O. S. 602).

Gemöß $ Bl2 Abs. I Sotz 1 BGB schuldeten die beiden Verköufer den
Köufern nur ieweils dieienige Koufpreishölfte, die ieder selbst empfongen
hotte. Denn mehrere Bereicherungsschuldner hoften regelmö$ig ouch
donn nicht ols Gesomtschuldner (vgl. BGH, Un. v.26.6.1979 - Vl ZR

IOB / 78,NJW l9Z? 2205, 2206f ), wen n - wie hier - im Fo I le der Wi rkso m-
keit des nichtigen Vertroges eine gesomtschuldnerische Hoftung noch
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9427 BGB bestonden hötte (OLG Homburg MDR 1952, 548; Polondt/
Thomos, BGB 51. Aufl. Einfuhrung Rdn. 29 vor S Bl2). Donoch wöre dem
Kloger der Schoden, dessen Ersotz er hier vor ollem geltend mocht, ohne
die Verurteilung in den Vorprozessen nicht entstonden.

Dos Londgericht Flensburg hot in Vorprozessen ollerdings ongenommen,
beide Verköufer hötten sich ols Miteigentümer ,zu einer Gesellschoft des
bürgerlichen Rechts mit dem Zweck der Porzellierung und des porzellen-
weisen Verkoufs des Grundstücks zusommengeschlossen'1 Donn bestünde in
der Tot eine Gesomtschuldnerschoft ouch fur die bereicherungsrechtliche
Rückgewöhr noch Auflösung der Gesellschoft und Verteilung ihres Vermö-
gens (vgl. BGHZ61,33B, 343 f; BGH, Urt. v. 16. 3. l9B3 - Vlll ZR 34618l, NiW
1983, 1905, 19OB; ferner Urt. v. 12.11.1984 - ll ZR 96/84, NJW 1985, lB2B f).
Ob dieVoroussetzungen gegeben woren, hoben die Porteien im vorliegen-
den Rechtsstreii nicht erörtert und hot dos Beruf ungsgericht nicht festgestellt.

Soweit der Klöger Teile der geschuldeten Koufpreise on den Mokler M.
obgefuhrt hot, ist ein Wegfoll der Bereicherung im Sinne von $ BIB Abs. 3
BGB zu erwögen. Kosten des Erwerbs, insbesondere in Form einer Mokler-
provision, zöhlen grundsötzlich zu den Aufwendungen ouf die erlongte
Scche, welche die Bereicherung mindern {Pclondt/Thomos o.o.O. S BiB
Rdn. 42; vgl. BGH, Urt. v. 30. 9.1970 - Vlll ZR 221/68, NJW 1920, 2059 {1.

Demgegenüber hoben die Gerichte in Vorprozessen den Klöger ouf einen
eigenen Rückzohlungsonspruch gegen M. erwiesen. Dos wor im Ansotz
richtig,weil ouch derMokler keinen Vergütungsonspruch gemöß $ 652 Abs.I
BGB hot, wenn der von ihm vermittelte, schwebend unwirksome Vertrog
oußer Kroft tritt (vgl. BGH, Urt. v. 10.11.1976 - lV ZR 129/75,WM1977,21,22;
v. 16.1.1991 - lV ZR31/90, WM 1991, 819, B2l; Polondt/Thomos o.o.O. $ 652
Rdn. 23; ferner BGHZ 60, 385, 3BZ). Es trifft ouch zu, doß die Bereicherung
in der Regel nichtentfollen ist,wenn der Empfönger infolge derWeitergobe
des Erlongten einen Anspruch gegen Dritte ols ousgleichenden Wert im
Sinne von $ BIB Abs. 2 BGB erworben hot (OLG Fronkfurt WM l9B? l88l,
18Af ; Polondt/Thomos o.o.O. $ 8lB Rdn. 39). Dogegen ist die Bereicherung
weggefollen,wenn derAnspruch gegen den Dritten proktisch wertlos ist (vgl.
BG\Z72,9,l3l. Dovon gehen die Porteien hier wegen M.s Vermögens-
verfo lls ü bereinstim mend o us.

ccl Ersotz der von ihnen getrogenen Vertrogskosten und sonstigen Aufwen-
dungen konnten diö Koufer vom Klöger noch bereicherungsrechtlichen
Grundsötzen ohnehin nur verlongen, soweit dieser dodurch persönlich
etwos edongf hotte. Dcs ist nicht dorgeton.

lm übrigen kom eine Erstottung lediglich im Wege eines Schodenersotz-
onspruchs in Betrocht. Die Voroussetzungen dofür stehen iedoch nicht
fest, soweit die Teilungsgenehmigung noch $ 19 Abs. 2 BBouG ousstond
(siehe oben 3 o ff ooo). Dos Oberlondesgericht hot in Vorprozessen eine
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umfossende Hoftung des Klögers insoweitollerdings noch den Grundsötzen
des Verschuldens bei Vertrogsverhondlungen ongenommen. Doß der
Klöger dos Scheitern des Vertroges oufgrund von $ 2 GrdstVG zu vertreten
hobe, hot es iedoch in erster Linie ous 9278 Solzl BGB hergeleitet, indem es
ihm dos Verschulden des Beklogten ols Erfüllungsgehilfen zugerechnet hot.
Dos wor rechtsirrig. Der Bundesgerichtshof hot Notore bisher nur ols
Erfüllungsgehilfen ongesehen, wenn sie einseitig für Beteiligte im Rohmen
betreuender Tötigkeit ouf dem Gebiete vorsorgender Rechtspflege ($ 24
BNotO) hondelten {BGHZ 62,119,121 [+; Urt. v. 13.1.1984 - V ZR 205/82,
NJW 1984, 1748,1749 m. Nochw.; ebenso OLG Koblenz WM 1984, 926,
928). Dos loßt sich nicht ouf die Urkundstötigkeit des Notors im Sinne der
$$ 15,20 Abs. I Sotz I BNotO, $$ 6 ff BeurkG übertrogen, um die es vorliegend
ollein geht. Bei dieser steht der Notor ols unporteiischer Betreuer ($ 14 Abs. '
Solz2 BNotO)zwischen den Beteiligten. lm Rohmen der Rechtsvorschriften
hoter die berechtigten Belo nge oller Beteiligten in gleicherWeise zu wc hren,
ohne einem von ihnen störker rechtlich zugeordnet werden zu können ols
dem onderen. Er wird insoweit nicht zur Erfullung von Verbindlichkeiten der
Beieiligten untereinonder iötig, sondern ousschließlich zvr Ausübung seiner
eigenen Amtspflichten. Deren ordnungsmöfiige Erfullung gehort nicht zum
Pflichtenkreis irgendeines onderen Beteiligten, sondern isi der Amtsperson
ols solcher vorbeholten (ebenso Lüderitz NJW 1925, 1,6;Zimmermonn Anm.
in DNotZ 1984, 515, 5171.

Ob der Klöger sich - wie dcs Lcndgericht Flensburg in Vorprozessen ge-
meint hct - vor den Verköufen zum Schutz der Köufer im Hinblick ouf dos
Genehmigungserfordernis noch $ 2 GrdstVG selbst hötte informieren müs-
sen und gegebenenfolls zutreffend unterrichtei worden wöre {$ 276 Abl1
BGB), wird dos Berufungsgericht gegebenenfolls selbstöndig zu prüfen
hoben.

dd) Sollten die Gerichte in den Vorprozessen die Hoftungsvoroussetzungen
im Ergebnis verkonnt hoben, so wöre dem Klöger ein Schoden erst mii der
Rechtskroft des ieweiligen Urteils enlslonden. Dc die frühesten Urteile om
21.11.1986 verkündet wurden, könnte der Rückgriff gegen den beklogten
Notor nicht veriöhrt sein.

4. N u r soweit dem Klöger noch den voro ngego ngenen Ausf üh ru ngen (oben 3)
überhcupt ein Schoden vor dem l.ll.1986 oblektiv entstonden sein konn,
kommt es entscheidend ouf die Kenntnis des Klögers hiervon bis zu diesem
Zeitpunkt o n. Sein Zugestö nd nis, ih m sei Ende des Monots November I 986 -
mit der Verkündung der Urteile des Londgerichts Flensburg oufgrund der
Klogen der Köufer E und Fi. (oben 3 c und d) - die Undurchführbcrkeit der
Kcufuertröge bewußt geworden, schodet ihm wegen des Zeitpunkts nicht.

o) Eine mögliche Kenntnis des Beklogten selbst - der den Klöger gegenüber
dem Grundbuchomt in verschiedenen behördlichen Genehmigungs-
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verfohren vertreten hot - konn dem Klöger ebensowenig zugerechner wer-
den wie dieienige des Rechtsonwolts R., der ihn spöter im gerichtlichen
Verfohren zur Erlongung der Genehmigung gemöß $ 2 GrdstVG zum Kouf-
vertrcg mit den Eheleuten B. vertreten hot. Die Kenntnis eines rechtsgeschAfi-
lichen Vertreters istfür den Veriöhrungsbeginn noch $ 852 Abs.l BGB regel-
mößig unerheblich; $ 166Abs.l BGB istwegen des Zwecks derVeriöhrungs-
vorschrift nicht onwendbor (RGZ 157,14,19, RG WornR 1934 Nr. IBZ BGH,
Urt. v. 9.2.1955 - Vl ZR 40/54, VersR 1955, 2341. Nur wenn ein Verlerzter
einen Dritten mit der Totsochenermittlung gerode zur Durchsetzung oder
Abwehr unter onderem desjenigen Ersotzonspruchs, um dessen Verjöhrung
es konkret geht, beouftrogt hot, muß er die Kenntnis dieses seines ,jWissens-
vertrelers"gegen sich gelten lossen (BGH, Urt. v.29.1.1968 - lll ZR 118/67,
LM S 852 BGB Nr. 35 Bl. 4; v.12.6.1989 - ll ZR 334/87, BGHR BGB $ 852
Abs.l ,,Kenntnis 3"; v. 16.5.1989 - Vl ZR 251lBB, BGHR BGB S 852 Abs.l ,,Frist-
beginn 7";v.31.10.1989 - Vl ZR B /Bg,VersR 1990, 167 fl.Der Klöger hot hier
den beklogten Anwoltsnotor nicht mit dem Regreß gegen diesen selbst
betrouf im übrigen könnte sich der Beklogte gemöß g242BGB ouch nicht
dorouf berufen, soweit er die ihm zugöngliche Totsochenkenntnis nicht on
den Kloger ols Auftroggeber weitergeleitet hate. Der Aufgobenbereich des
Rechtsonwolts R. erstreckte sich, soweit dorgeton, ebenfolls nicht ouf den
ietzt moßgeblichen Streitgegensto nd.

bl Die für einen Veriöhrungsbeginn nötige Kenntnis vom Schoden hot der
Geschödigte, der die schödlichen Folgen der unerloubten Hondlung im ollge-
meinen dergestolt kennt, doß quf ihrer Grundloge eine Schqdenersotzkloge -
sei es ouch nur ols Feststellungskloge - mit einigermoßen sicherer Aussicht
ouf Erfolg erhoben werden konn (vgl. BGHZ48,lBl,l83; BGH, Urt. v. 6.11.1973
- Vl ZR 199/71, VersR 1924, 197,198; v.11.2.1980 - llZR259/78, VersR 1980,
846 ; v. 26. 3. 19 U - V ZR 12 /Bl, W M 1982, 615, 616 ; v. 7. 4. 1987 - Vl ZR 5 5 /86,
VersR 19Bl 9371. Do[ür ist erforderlich und genügt die Kenntnis von der
Vermögensbeeintröchtigung (vgl. hierzu Senotsurt. v. 26.10.1989 - lX ZR
257/88, VersR 1990, 277,2781 und der Verursochung in ihrer wesentlichen
Gestoltung, wöhrend dos Schodenbild hinsichtlich Umfong und Höhe der
Schödigung sowie die Einzelheiten des schodenstiftenden Ereignisses und
des weiteren Ursochenverloufs nicht bekonnt zu sein brouchen (vgl. BGH,
Urt. v. 20.10.1959 - Vl ZR 166/58, NJW 1960, 380; v. 11.4.1960 - lll ZR 78/59,
VersR 1960, 638, 639; v. 7.3.1963 - lll ZR 167/61, VersR 1963, 631, 632; v.
20.12.1977 - Vl2R190/75. WM 1978, 331,332). Bloße Vermutungen und
Befürchtungen oder ein Verdocht reichen nicht ous {RG JW 1915, S. I39 Nr. 3;
LZl92l,Spo lte 19 N r. 6; SeuffA Bd. 96 N r. 23; BG H, U rt. v. 13. 6. 1956 - VIZR 44 /
55, VersR 1956,507i v.2.2.1960 - VIZR2/59, VersR 1960, 365, 366).

Erforderlich ist eine Kenntnis der Totsochen, ous denen sich der Schoden
' ergibt (vgl. BGH, Urt.v. 4. 7.1957 - lll ZR 47/56,VersR 1951 641;v.12.12.1957 -

Vl ZR 274/56, VersR 1958, 109; v. 6.11.1973 - Vl2R199/71, VersR 1974,197;
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v.ll.2.l980 - ll7R259/78, VersR 1980, 846). lnsoweit ist ein Kennenkönnen
oder -müssen der Kenntnis nicht gleichzusetzen (BGH, Urt.v. 9.2.1955 - Vl
7R40/54, VersR 1955, 234;v.30.1.1923 - VIZR 4/72,NJW 1973,702,703;
v.21.9.1976 -VlZR69/75, VersR 1977,249,250; Senotsurt.v.l7.l.l99l - lX ZR

77/90, BGHR BGB g 852 Abs. 1 ,,Kenntnis 10"), es sei denn, der Verletzte hötte
sich die Kenntnis mühelos und ohne besonderen Kostenoufwond verschoffen
können (BGH, Urt. v. 5.2.1985 - Vl ZR 6l/83, VersR 1985, 367, 368; v.

15.12.1987 - Vl ZR 285/86, VersR l9BB, 465, 466; v.19.12.1989 - Vl ZR 57/89,
VersR 1990, 497,498; v. 10.4.1990 - Vl7R147/89, VersR 1991, lO32). Dogegen
setzt $ 852 Abs. I BGB ous Gründen der Rechisklorheit und Billigkeit grund-
sötzlich nicht vorous, doß der Geschadigte ous den ihm bekonnten Tot-
so c h en o u c h d ie zutreffen d en rec htl ic h en Sc h I üsse ziehl (RGZI42, 348, 3 50 f ;
BGH, Urt. v. 15.12. l9B7 -VlZR2B5/86, VersR 1988,465,466; v.31. 10.l9B9 -
VIZRB4/9g,VersR 1990,l67,l61;v. 19. 3. l99l - Vl ZR24B/90, NJW 1991, 2i -t).
Rechtsunkenntnis konn ollein bei unübersichtlicher oderzweifelhofter Recnts-
loge den Veriöhrungsbeginn hinousschieben (RGZ 142, 280, 283; 168, 215,
222 f ; BGI{Z 6,195,202; BGH, Un.v.27.ll. 1956 - Vl ZR 173/55, VersR l95Z
?O. ', O Ä lOqR - lll 7p \^/\7 \/or"F ]QSR \1/.',' Q ? lQ59 - lll 7P l7l5R \/arcRvvt t. /t 

'vl, 
Yvrrt\ t,vvrvt tt t. t.v. t.et ,vv/ Yvrvr\

1959,467,4681.

lm vorliegenden Folle wöre die Veriöhrungsfrist nur in Louf gesetzt worden,
wenn cler Klöger crlle Tctscchen gekcrnnt hötte, welche clie Tohlungsforde-
rungen der Köufer mindestens teilweise ols begründet erscheinen ließen.
lm einzelnen sind dos oußer den Rücktrittserklörungen selbsi (oben 3 o dd
bis ff) dielenigen Umstönde, welche sie im Hinblick ouf $ 2 GrdstVG recht-
fertigen, olso insbesondere die vorongegongenen gerichtlichen und
behordlichen Entscheidungen (oben 3 o dd). Hinsichtlich des Eintritts eines
Schodens genügt es, doß dem Klöger die Voro usseizu ngen für dos Bestehen
irgendeines Zohlungsonspruchs iedes der drei Köufer bekonntworen. Diese
Voroussetzung durfte gegeben sein, {olls M. im Johre 1986 noch zohlunqs-
fahig wor (oben 3 b bb). Anderenfolls müßte sich die Kenntnis ouf dos :
liegen einer gesomtschuldnerischen Hcftung zusommen mit P {oben 3 b bb)
oder einer Schodenersotzp{licht (oben 3 o ff ooo oder b cc) beziehen.

Dozu hot dos Berufungsgericht nichts festgestellt. Seine Ausführungen be-
schrönken sich dorouf, dem Klöger eine Kenntnis von der Genehmigungs-
bedürftigkeit der Vertröge noch $ 2 GrdstVG nochzuweisen. Außerdem
nim mt es o n, der Klö ger ho be erken nen können u nd m üssen, doß d ie Geneh-
migung ollerWohrscheinlichkeit ncch nicht erteiltwerden würde. Dies ollein
reicht, wie ousgeführt, nicht.

5. Dorüber hinous stcnd einer Veriöhrung möglicherweise die totsöchliche
Ungewißheit hinsichtlich einer onderweitigen Ersotzmöglichkeit ($ 19 Abs. I
Sotz 2 BNotO) entgegen. Bei bloß fohrlössigen Amtspflichtverlelzungen
eines Notors beginnt die Veriöhrungsfrist erst donn, wenn derVerletzte ouch

134



Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberolende Berufe 4193

dovon Kenntnis hot, doß er nicht ouf ondere Weise Ersotz zü erlongen vermog
(BGH, UrLv.29.10.]963 -V|ZR311/62, WM 1963,1303,1304; v. 21.9.1976 - VIZR
69/75, NJW l9ZZ 198; v. 26.3.1982 - V ZR 12/81,WM1982,615,616; Senotsurt.
v. 31.10.1985 - lX ZR 13/85, NJW 1986, 1866,18671. AIs onderweitige Ersotz-
möglichkeiten für den hier geltend gemochten Schcden komen - soweit der
Kloger ouf Koufpreisrückgewöhr in Anspruch genommen worden wor - Aus-
gleichsonsprüche gegen den Miteigentümer P.ß426 BGB) und Bereicherungs-
onsprüche wegen der rechtsgrundlos erholtenen Provision gegen den Mokler
M. (S 812 BGB) in Beirocht (siehe oben 3 b bb). Sie entfielen nicht vor Eintritt der
ieweiligen Zchlungsun{ohigkeit der Schuldner. Wonn dies wor; ist nicht dorge-
ton. Sollte der Zeitpunkt fur M. mit dem Dotum seiner eidesstottlichen Offen-
borungsversicherung vom 5. 5.1987 zusommentreffen, so wöre dos für eine
Veriöhrung zu spöt. Auch ouf die Zohlungsun{öhigkeit mindestens eines der
beiden Schuldner müflte sich die Kenntnis des Klögers im Sinne von $ 852
Abs. I BGB erstreckt hcben.

Eine onderweitige Ersotzmöglichkeit hatte ollerdings nicht in voller Höhe
bestonden, folls der Klöger im Wege des Schodenersotzes ouch ouf Erstottung
von Vertrogskosten gehoftet hötte (oben 3 b cc). Donn hötte der Klogeonspruch
mit der Kenntnis des Klögers vom Schoden zu veriöhren beginnen können.
Denn die Veriöhrungsfrist löuft bereits, wenn der Geschadigte weiß, dofl die
onderweitige Ersotzmöglichkeit den Schoden mindestens teilweise nicht deckt,
und ihm doher die Erhebung einer Feststellungskloge zuzumuten ist (8G112102,
246,249 +t.

C.

Dos ongefochtene Urteil erweist sicht nichi ous onderen Gründen ols richtig
(s 563 ZPO).

Zweifel ergeben sich derzeit ollerdings on der Zulössigkeit der Kloge, soweit
der Klöger die Feststel lung einer Schodenersotzpflicht zug leich hinsichtlich o I ler
onderen über die Gesomtporzelle obgeschlossenen Koufuertröge begehrt.
lnsoweit bestehen zwor oufgrund der ieweiligen Beurkundung durch den
Beklogten und der hierbeiunterlossenen Belehrung, olso durch dieAmtspflicht-
verletzungen, schon Rechtsverhöltnisse i. S. von $ 256 Abs.l ZPO zum Klöge1 die
wenigstens die Grundloge für einen künftigen Schodenersotzonspruch bilden
könnten. Ein solcher konn on sich cuch bereits Gegenstond einer Feststellungs-
kloge sein {BGHZ 4,133,135, BGH, Urt. v. 13.6.1958 - Vl ZR 109/57, NJW l5B,
1630,1633; v. 9. 3. 196l - Vll ZR 145/60, NJW 196l,1165 f; Boumboch/Louterboch/
Hortmonn, ZPO 50. Aufl. $ 256 Anm. 2 D; Stein/Jonos/Schumc nn,LPO 20. Aufl.
$ 256 Rdn. 45; vgl. ouch BGHZ 87,321,324.
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Jedoch ist ein rechtliches lnteresse on olsboldiger Feststellung i.S. von $256
Abs. I ZPO hier nicht dorgeton. Ein solches konn wegen eines erst künftig ous
dem Rechtsverhöltnis erwochsenden Schoden ongenommen werden, wenn
noch der Lebenserfohrung und dem gewöhnlichen Verlouf der Dinge der
Schodeneintritt hinreichend wohrscheinlich ist (BGHZ 28,225,234;BGH,Urt.v.
25.6.1954 - lZR77/53, GRUR 1954,457,459;v.10.5.1974 - IZR80/73, LM $ 16

UWG Nr. 69). lnsbesondere wenn ein obsolut geschütztes Rechtsgut bereits
verletztoderdem Klögersogorein Teilschoden schon entstonden ist, genügtes,
wenn die spötere Verwirklichung eines weiteren Schodens in obsehbo rer Zeit
noch derArt derVerletzung möglich erscheini (BGH, Urt. v. ll. 4.1961- Vl ZR 188/
60, VersR 1961, 595, 596) und nicht gerode fernliegt (BGH, Urt. v.2,12.1966 -
V I ZR 88 /66. Vers R 1967, 256, 257 ; v. 21. 10. 1971 - I I ZR 22 / 70, ZZP 8 5, 24 5, 246 ;
v. 16.ll.1971 - Vl 7R 76/70, FomRZ 1972, 89, 90; v. 219.1987 - ll ZR 20/87,
NJW-RR l9BB, 445 i Senotsu rt. v. 28. 9.1989 - lX ZR lB0/88, Fo m RZ 1990, 37, 391.
Die - sum mo risch zu prüfende - Wo hrscheinlich keit des Schodeneintritts gehört
unter diesen Voroussetzungen zur Begründetheit der Kloge (BGH, Urt. v.

7. 4. 19 52 - lll 2R194 / 51, lM g 256 LPO N r. Z v. 21. I 0. I 953 -V lZR320 / 52, lM g 844
Abs. 2 BGB Nr. 9;v.24.6.1969 - Vl ZR 4B/67,WornR 1969 Nr. 209;v.11.7.1989 -
VlZR234/88, )21989,912; v.23.4.1991- X ZR 77/89, WM 1991, 1737,17381.

Anders verhölt es sich hingegen bei einer Norm zum Schutz des Vermögens im
ollgemeinen, folls zuvor eine rechtswidriqe Hondlunq in zu vertretender Weise
obgeschlossen, ober noch ungewiß ist, ob sie überhoupt einen Schoden ous-
lösen wird. Hier gebietet es der Schutz des Beklogten, doß die Wohrscheinlich-
keit für den Eintritt irgendeines Schodens für jeden einzelnen künftigen Anspruch
wenigstens substontiiert dorgeton wird, ehe eine Feslstellungskloge onhöngig
gemochl werden dorf (vgl. BGH, Urt. v.12.1.1961 - ll 2R249/58, VersR 1961, l2l,
122; v.26.9.1991- Vll ZR 245/90,WM1992,334 f). Anderenfolls würde dem
möglichen Schödiger -trotzdes bestehenden Rechtsverhöltnisses - ein Rechts-
streit über gedochte Frogen oufgezwungen, von denen ungewiß wöre, ob sie
iemols proktische Bedeutung erlongen könnten. Dorouf broucht sich von Rechts
wegen niemcnd einzulossen. Der Geschödigte erleidet hierdurch regelmößig
keine Ncchteile, solonge ous den oben dorgelegten Gründen (B lll 2) sein
möglicher Ersotzonspruch vor dem Eintritt eines Schodens nicht zu veriöhren
beginnt (wie z. B. ncch $ 51, letzter Holbsctz BRAO). Durch die Abweisung ous
prozessuolen Gründen verlieri er seinen Anspruch nicht.

Für die Wohrscheinlichkeit eines Schodeneintritts hot der Klöger hier keine hin-
reichenden Beurteilungsgrundlogen vorgetrogen. Erforderlich wören Angoben
zu iedem einzelnen Vertrog, der einen eigenen Streitgegenslond bildet (siehe
oben B lll 2 bl. Die restlichen Köufer hot der Klöger nicht benonnt. Unbekonnt
isi, ob sie on den schwebend unwirksomen Vertrögen vorlöu{ig festholten wol-
len. Sogor folls sie willens und imstonde wören, sich dovon zu lösen, würde
dem Klöger kein Schoden im Rechtssinne erwochsen, soweit er nur die Kouf-
preisleisiungenzurückzuzohlen hötte, die er donoch ieweils selbst zu Unrecht
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empfongen hotte. Dorüber hinous hoben wenigstens drei der Köufer - Dr. S.,
Sch. und EheleuteW. - den Beklogten unmittelbor und erfolgreich ouf Schoden-
ersotz in Anspruch genommen. lnwieweit ihnen weitere Schöden geblieben
sein könnten, deren Ausgleich sievom Klöger beonspruchen würden, ist nichtzu
erkennen.

Der Umstond ollein, doß der Beklogte ouch sochliche Einwönde gegen seine
Zohlungspflicht erhoben hot, begründet iedenfolls hier noch kein Feststellungs-
interesse. Denn diese Verteidigung erfolgte gegenüber der - mit dem Fest-
stellungsontrog verbundenen - zulössigen Zohlungskloge. Auf die prozessuolen
Bedenken gegen den Feststellungsontrog hot der Beklogte zusötzlich hinge-
wiesen. Dozu brouchte er sich sochlich nicht zu erklören.

Der senot sieht dovon ob, die Kloge schon ietzt in diesem umfonge obzu-
weisen, weil der Klager ouf die Möngel bisher nicht gerichtlich hingewiesen
worden ist ($ 139 Abs. 2 ZPOI.

Hoftung des Notors
- Eigentumsumschreibung
- Löschung der Eigentumsvormerkung
{BGH, Urt.v. 29.11.1990 - lX ZR 107/901

Leilsotz:

Der Notor, der mit der Eigentumsumschreibung zugleich die Löschung der für
den Grundstücksköufer eingetrogenen Auflossungsvormerkung beontrogt,
muß sicherstellen, doß weder vertrogswidrige Zwischenrechte eingetrogen
sind noch deren Eintrogung beontrcgt ist.

Aus den Gründen:

t.

Noch Auffossung des Berufungsgerichts hot der Beklogte eine ihm gegenüber
den einzelnen Bouherren obliegende Amtspflichtverletzt und sich domit noch
$ 19 Abs. I BNoto schodenersotzpflichtig gemocht. Zur Begründung hot es im
wesentlichen ousgeführt' Der Beklogte sei gemöß $ 2l Abs. I BeurkG verpflichtet
gewesen, vor Einreichung des Antroges ouf Löschung der Auflossungsvormer-
kung dos Grundbuch einzusehen und festzustellen, ob keine Zwischenrechte
eingetrogen woren. Die Grundbucheinsicht hötte er selbst vornehmen müssen
und sie nicht - wie geschehen - einer Hilfsperson übertrogen dürfen. Selbst
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wenn mon oberdie Beouftrogung eines zuverlössigen Mitorbeiters ols zulössig
onsehe, hötte er sich vor Stellung des Löschungsontroges von dem Mitorbeiter
über den lnholt des Grundbuchs unterrichten lossen müssen.

DieseAusführungen holten nur im Ergebnis der rechtlichen NochprÜ{ung stond.

I . Die vom Berufungsgericht herongezogene Vorschrift des $ 2l Abs. I BeurkG
ist im vorliegenden Foll nicht einschlögig. Noch $ 2l Abs. I BeurkG soll der
Notor sich bei Geschöften, die im Grundbuch eingetrogene oder einzu-
trogende Rechte zum Gegensicnd hoben, über den Grundbuchinholt unter-
richten. Diese Vorschrift betrifft nur die Beurkundungstötigkeit des Noiors,
nicht ober die spötere Einreichung der beurkundeten Willenserklörungen
beim Grundbuchomt, die in $ 53 BeurkG geregelt ist. Dos folgt einmol ous
der Stellung des $ 2l im zweiten Abschnitt des Gesetzes, der die Beurkun-
dung von Willenserklörungen zum Gegenstond hot. Es ergibt sich sodo
ous Abs. I Sotz 2 der Vorschrift, wonoch der Notor ohne vorherige Unter'
richtung über den Grundbuchinholt nur beurkunden soll, wenn die Beteilig-
ten trotz Belehrung über die domit verbundenen Gefohren ouf einer soforti-
gen Beurkundung bestehen. Doß der Notor bei der spöieren Einreichung
der Urkunde beim Grundbuchomt und der Stellung der erforderlichen
Antröge dos Grundbuch erneut einsehen soll, ist weder in 5 2l BeurkG noch
in $ 53 BeurkG vorgeschrieben.

2. DieAmtspflichverletzung des Beklogten liegt in Wirklichkeit in folgendem,
Der Beklogte höite sicherstellen müssen, doß die Auflossungsvormerkungen
nur gelöscht wurden, wenn keine vertro gswid rigen Zwischeneintro gungen
erfolgt oder vor Stellung des Löschungsontroges beontrogt woren. Wie der
vorliegende Foll onschoulich zeigt, bildet eine Auflossungsvormerkung nur
solonge einen ousreichenden Schutz gegen vertrogswidrige Zwischenein-
trogungen, wie sie im Grundbuch eingetrogen ist. Steht die Auflossungs-
vormerkung im Grundbuch, so ist eine nochtrögliche vertrogswidrige Ei.-
trogung dem Vormerkungsberechtigten gegenüber unwirksom ($ 883 Abs. -
BGB). Auch ei n Dritter ko n n dos vormerku ngswid rig ei n g etro g ene Recht n icht
gutglöubig erwerben. Wenn die Vormerkung im Grundbuch gelöscht wird,
verliert sie zwor ohne eine entsprechende moteriell-rechtliche Aufgobe-
erklörung des Glöubigers noch nicht ihre Wirkung gegenÜber dem ersten
lnhober eines vormerkungswidrigen Zwischenrechts (BGHZ 60,46, 49 l+1.

Do sie iedoch nicht mehr ous dem Grundbuch ersichtlich ist, vermog sie den
gutglöubigen Erwerb des Zwischenrechis durch einen Dritten noch dem Zeit-
punkt der Löschung nicht zu verhindern (BGH o.o.O. S. 49 ff). Um einen gut-
g la u big en Erwerb von vertro gswid rig en Zwischen rechten o uszusch I ießen,
muß der Notor, der mit der Eigentumsumschreibung zugleich die Löschung
der für den Grundstücksköufer eingetrogenen Auflossungsvormerkung be-
ontrogt, sichersiellen, doß keine vertrogswidrigen Zwischenrechte eingetro-
gen sind oder deren Eintrogung beontrogt ist.
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o) DieseSicherstellunggeschiehtüblicherweiseinderForm,doßdieLöschungs-
bewilligung und der Löschungsontrog bezüglich der Auflossungsvormerkung
unler dem Vorbeholt erklört werden, dqß keine Zwischenontröge eingegon-
gen sind, denen die durch die Vormerkung Geschützten nicht zugestimmt
hoben ( Ho geno in MünchenerVertrogsho ndbuch, 2. Aufl. Bd. 4 Vl 30 Anm. 9;
Kersten/Bühling, Formulorbuch und Proxis der Freiwilligen Gerichtsborkeit
,l9. 

Aufl. $ 6l Anm. 9; Hoegele, Grundbuchrecht 6. Aufl. Rdnr. 698 o). Dos hot
der Beklogteversöumt. Der Löschungsontrog vom 21.3. i9B4 enthölt keinerlei
Einschrönkungen. Die in dem Koufvertrog vom 31. 12.1912erklörie Löschungs-
bewil lig u n g ist zwo r von dem,yertro gsmößig en Eigentu mswechsel" o bha n-
gig gemocht. Diese Einschrönkung ist iedoch viel zu unbestimmt. DerVertrog
regelt nicht, ob und in welchem Umfong noch Koufobschluß Grundstücks-
belostungen zur Finonzierung des Bouvorhobens vorgenommen werden
dürfen. Welche Zwischenrechte ,yertrogsgemöß" woren, wor somit {ür den
Grund buchbeo mten nicht erkennbo r.

bl Der Beklogte hotte die erforderlich Sicherstellung ollerdings ouch in der
Weise vornehmen können, doß er sich vor Einreichung des Löschungs-
ontroges dovon überzeugte, doß keine obredewidrigen Zwischenrechte
ein g etro gen od er beo ntro gt wo ren. Dos hot er iedoch ebenfo I ls n icht g eto n.
Ob er diese Prüfung einem zuverlössigen Mitorbeiter hötte übertrogen
dürfen, bedorf keiner Enischeidung. Denn der Beklogte hot den von ihm
eingesetzten Mitorbeiter nicht mii der hier gebotenen Prüfung betrout. Er
hot den Mitorbeiter lediglich beouftrogt, ,,die Grundbuihsituotion festzu-
stellen, mit dem zustöndigen Rechtspfleger zu diskutieren und den Antrog
donn einzureichen'l DieserAuftrog reichte nicht ous, um sicherzustellen, doß
der Löschungsontrog nur eingereicht wurde, wenn keine unberechtigten
Zwischeneintrogungen erfolgt oder beontrogi woren. ... . .

I
A.wqltshoftung
- Rechtskenntnisse
- Belehrungspflicht
- o bweichende Literoturmeinung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. ll. 9.1992 - 14 U 3l/921

.Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Belehrung des Anwoltes ist nicht pflichtwidrig, wenn sie der Auffossung
des BGH entspricht. Abweichende Literoturmeinungen in den.Großkom-
mentcren (Stoudinger; Pclondt, Münchner Kommenior) muß den Anwolt
nicht veronlossen, die Belehrung vorsorglich der Literoturmeinung onzu-
possen oder ou{ diese hinzuweisen.
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Aus den Gründen:

Der Senot ist mit dem Londgericht der Ansicht, doß der Beklogte zu 2l nichl
gemöfl 927612 BGB die im Verkehr erforderliche Sorgfolt eines Rechtsonwoltes
verletzte, olso nichtfohrlössig hondelte, ols eroblektiv pflichtwidrig die Klögerin
und die Köuferin dozu veronloßte, zur Vermeidung der sonst onfsllenden Be-

urkundungskosfen die enlsprechend $ 313 Sotz 1 BGB formbedÜrftige Vereinbo-
rung vom 9.2.1982 über unter onderem die Aufhebung des Grundstückskouf-
vertroges nur privotschriftlich zu lreffen und ollein die Löschungsbewilligung der
Köuferin om selben Toge durch den Beklogten zu 1) entsprechend den $$ 29 I 1

Grundbuchordnung, 129 I 1 BGB und 40 Beurkundungsgesetz notoriell beglou-
bigen zu lossen. Der Bundesgerichtshof hotte nömlich im Johre 1964 für einen
gleichortigen Foll entschieden (WM 1964,509lr,doß vor dem Vollzug des Kouf-

vertro ges i m Gru nd buch eine m ü nd I iche Auf hebu n gsverein bo run g wirkso m sei,

olso ouch eine privotschriftliche, und hot erst in seinem Urteil v. 30.4. 2
(BGHZ 83, 398: NJW 1982,1639]tnoch erneuter eingehender PrÜfung on
dieser Auffossung ,,nicht mehr uneingeschrönkt festgeholten'i vielmehr ent-
sprechend der im einzelnen dorgestellten Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes zur Entwicklung des Anwortschoftsrechtes on einem Grundstück sich nur
für den Foll des Bestehens eines solchen Anwortschoftsrechtes für eine ent-
sprechende Anwendung des $ 313 Sotz l BGB fur die Aufhebung eines solchen
t/ t .-.-l^ r.L^:-^^^ ^-r^^L:^l^^ D:- l-L:- .,^^ l^. i- l^lrra lOÄ/N(lUlVCrllUgsvel IlUllll|SSE5 tilll5Ll llvll('ll. lJlJ uullrrr wvrerr vvrr ver
getroffenen Entscheidung obweichende Urteile ouch erst- oder zweitinstonz-
licher Gerichte noch nicht ergongen, iedenfolls nicht veröffentlichl worden.
Moßgeblich wor doher noch wie vor die Entscheidung des zur Klörung solcher
Zweifelsfrogen berufenen Bundesgerichtshofes ous dem Johrel964,wie es der
Reichsgerichtsrötekommentor, 12. Aufl., $ 313 BGB Rdn. 83, ouch noch wie vor
vertrot. Doron konnte nichts öndern, doß bereits Konzleiter in dem MÜnchener
Kommentor zu $ 3]3 BGB Rdn. 16 und l? Wufko bei stoudin ger,12 Aufl., $ 313

BGB Rdn. 19 und 66, Heinrichs bei Polondt,40. Aufl., g 313 BGB Anm. 9 (onders

noch wie vor noch in Anm.3 zu $ 305 BGBI und Ertl, DNotZ 1976,73, und l. 7,

84, die gegenteilige Ansicht vertroten, der sich der Bundesgerichtshof spöter
onschloß. Vor einer Anderung der Rechtsprechung durfte der Beklogte zu 2)

dorouf vertrouen, doß die Gerichte von der Wirksomkeit der privotschriftlichen
Aufhebung des Kqufvertroges ousgehen würden.

Aus denselben Gründen hondelte der Beklogte zv 2l ouch nicht desholb fohr'
lössig, weil er der Klögerin nicht vorsichtsholber wegen der obweichenden
Ansichten der genonnten Kommentctoren riet, den Au{hebungsvertrog notoriell
beurkunden zu lossen. Er durfte ouf den Bestond der bisherigen einhelligen
Rechtsprechung vertrouen und brouchte donn ouch nicht zu dem zwor sicheren,
ober erheblich teureren Weg einer notqriellen Beurkundung zu roten. Doß der
Beklogte zu 2l der Klögerin {ür den Entwurf der Vereinborung vom 9.2.1982
neben den für dcs Erkenntnis- und dcs Vollstreckungsverfohren ongefollenen
Gebühren berechnet hobe oder dozu berechtigt wor, legi die Klögerin nicht
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r -,

substontiiert dor und ist noch dem Akteninholt ouch nicht ersichtlich. Ob die
Klögerin einem Rotdes Beklogten zu2lzv einerBeurkundung gefolgtwöre, konn
donoch offenbleiben.
Entgegen der Ansicht des ongefochtenen Urteils ließ der Beklogte zu 2l noch
ollem ouch nicht desholb die im Verkehr erforderliche Sorgfolt eines Rechts-
onwoltes oußer ocht, weil er die Klögerin nicht wenigstens ouf die genonnlen
obweichenden Meinungen in der Literotur hinwies, zumol die Klagerin für ihn
erkennbor über keine eigenen Rechtskenntnisse verfügte und ihn desholb oller
Wohrscheinlichkeit noch um seinen Rot gefrogt hötte, wos zu demselben
Ergebnis gef uhrt hotte.

Weitere Pflichverletzungen ous dem Anwoltsvertrog mocht die Klögerin nicht
geltend und sind ouch nicht ersichtlich.

lm Ergebnis zu Recht hot dos Londgericht ouch eine Ho{tung des Beklogten zu 1)

o ls Noto r wegen ei ner Amtsp{l ichVerletzu n g gem öß $ l9 I Bu ndesnotc rord n u n g
verneint. Entgegen der Ansicht des Londgerichis vertritt zwor der Senot (OLG-
Report Düsseldorf 1992,1701wie dos OLG Homm (DNotZ 1991,149l,die Ansicht,
doß in entsprechender Anwendung des $ 3.l3 Sotz 2 gGB ein Formmongel
eines Aufhebungsvertroges geheilt wird, wenn die Auflossungsvormerkung
onschließend oufgrund dessen gelöscht wird. Gemöß 953 Beurkundungs-
gesetz konn ouch dcvon ousgegongen werden, doß der Beklogte zu l) den
Löschungsontrog verspötet erst unter dem 23.2.1982, und nicht schon olsbold
noch dem 9.2. gestellt hot, zumol noch dem Schreiben des Obergerichtsvoll-
ziehers K. on die Beklogten vom 4.1.1982 bekonntwor, doß die gegen die
Köu{erinwegen des Restkoufpreises betriebeneZwongsvollstreckung ergebnis-
los verloufen wor.
Bei dem Verfohren des Grundbuchomtes noch Eingong des Löschungsontrc-
ges konn ober nicht festgestellt werden, doß die Vormerkung bis zum l. oder
2.3.1982, olso bis zum Wirksomwerden der Pföndung des Anwortschofts-
rechtes der Kouferin durch den Glöubiger 1., gelöscht worden wöre, wenn der
Beklogie zu ll den Antrog olsbold gestellt hötte, doß olso dessen schuldhofte
Pflichtverletzung f ür den Schoden der Klögerin, nömlich deren Eigentumsverlust
on dem verkouften Grundstück, ursöchlich wor. Donoch wöre vielmehr die
Löschung ouch bei einem rechtzeitigen Antrog nicht vor dem 2. 3.1982 einge-
trogen worden, hatte die Klögerin ihr Eigentum oufgrund der Pföndung olso
spöter ohnehin verloren.

Denn dos Grundbuchomt hct zunöchst einen begloubigten Hondelsregister-
ouszug neuesten Dotums zum Nochweis des Vertreters der Köuferin und dcnn
einen Vorschuß verlongt, der erst om 8.3.1982 einging, und hot vor ollem noch
Zugong des begloubigten Hondelsregisterouszugs vom 12.3. om 20.3. eine
Klorstellung über den Sitz der Köuferin verlongt, die sich erst dos Grundbuch-
omt selber Anfong 1983 verschoffte. Selbst wenn der Beklogte zu l) verpflichtet
gewesen wöre, den Kostenvorschuß wegen der Eilbedurftigkeit schon bei der
Begloubigung om 9.2.1982 zu fordern oder selbst vorzuschießen, log cber die
olsboldige Beschoffung des Hondelsregistercuszuges beim Amtsgericht B. und
vor cllem die Klarung des richtigen Sitzes der Köuferin nicht in seiner Mocht.
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Wirtschqflsberotung des Steuerberolers
- Ersterwerbermodell
- Liquiditötsloge
{OLG Homm, Urt.v. 27. 5.1992 - 25 U 135/86,
rkr. noch Nichtonnqhmebeschl. v.14.1.1993 - lX ZR 124/921

Leitsötze (d.Verf.),

I . Zum U mfo ng der Berotung in wirtschoftlichen Angelegen heiten. ( Noch Rück-

verweisu n g d. BGH-U rt .v. 14. 2.1989 - Xl 7R 14 /BB, Gl 1989, 731

2. Beginn der Veriöhrungsfrist gem. $68 StBerG bei ongeblich fehlerhorrer
Wirtschoftsberotu n g o n laßl ich d es Erwerbs eines Ersterwerbermod el ls.

Totbestond:

Der Beklogte wor bis zum Johre l9B5 Steuerberoter des Klögers. Der Klöger
hotte im Johre1974 zusommen mit einem Pcrtner einen Schreinereibetrieb ge-
gründet, dessen Alleininhober er seit 1977 isL Die steuerliche Berotung und
Buchführung des Unternehmens wurde ob Moi l9/4 von der Steuerberoter-
sozietöt R. und D. {Beklogter) übernommen. Seit dem l. 9.1979 wor der Beklogte
ollein steuerlicher Beroter des Klögers. Die Bruttoeinkünfte des Klögers logen
in den Johren 1979,1981und l9B2 etwo über 100.000,00 DM iohrlich, im Johre
l9B3 etwos dorunter. lm Johre i9BO betrugen sie über 265.000,00 DM. Der
Klöger suchte doher in diesem Johr noch einer Möglichkeit, Steuern zu sporen.
Er hotte bereits früher zweiAbschreibungsobiekte gekouft. lm Dezember l9B0
entschloß sich der Klöger unter Mitwirkung des Beklogten zum Erwerb ei^es
Grundstücks in Krefeld. Der Gesomtoufwond für dieses ols Ersterwerbermo.,cll
gestoltete Obiekt belief sich ou|727.610,00 DM zuzüglich eines Eigenonieils
von 72.261,00 DM und Berotungs- und Vermittlungsgebühren in Höhe von
24.496,50 DM. Der Erwerb wurde durch Kredite der W. L. finonziert. Die Auf-
wendungen {ür dos Grundstück überstiegen die Einnohmen erheblich. Die
Verluste summierten sich bis zum Johre 1986 ouf über 340.000,00 DM und
stiegen ouch in der Folgezeit on.

lnzwischen hct der Klöger dos Obiekt mit Verlust verkoufi.

Der Klöger ist der Ansicht, doß ihm der Beklogte schodenersotzpflichtig sei.
Der Beklogte hobe ihn bei dem Erwerb beroten und dobei seine Pflichten ver-
letzt. Do ihm die Einkommens- und Vermögensverhöltnisse des Klögers bekonnt
gewesen seien, sei der Beklogte verpflichtet gewesen, ihm wegen der hohen
ouf ihn zukommenden Aufwendungen von dem Erwerb obzuroten. Wöre dos
geschehen, hötte er ouf dos Obiekt verzichtet.
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Der Klöger hot in erster lnstonz beontrogt,

o) den Beklogten zu verurteilen, on ihn 107.071,55DM nebst4 o/oZinsenseit dem
15.1.1986 zu zohlen;

b) {estzustellen, doß der Beklogte verp{lichtet ist, ihm olle über den bezifferten
Schodenersotzonspruch hinousgehenden Schaden zu ersetzen, die durch
den Erwerb des lmmobilienoblektes Krefeld, D.-stroße, seit dem Johre 1984
entstonden sind und noch entstehen werden;

c) den Beklcgten zu verurteilen, die Vollstandigkeit und Richtigkeit seiner Aus-
kunft über die Provision für die Vermittlung des lmmobilienoblektes Krefeld,
D'strcße, on Eides stott zu versichern.

Den zu c) ursprünglich gestellten Antrog ouf Auskunftserteilung hot der Klöger
für erledigt erklort. Den weiteren Antrog, den Beklogten zu verurteilen, on ihn
den noch Auskunftserteilung zu bezillernden Betrog nebst Zinsen seit Kloge-
zustellung zu zahlen, hot der Klöger in erster lnstonz zurückgenommen.

Der Beklogte hot beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Er hctte eine Fehlberotung des Klögers bestritten und behouptet, keine Provision
erholten zu hoben. Hilfsweise hot der Beklogte die Einrede der Veriöhrung
erhoben.

Durch Urt.v.24.4.1986 hot dos Londgerichf die Kloge obgewiesen, weil der
Klöger selbsi hobe wissen müssen, doß der Gewinn ous dem Johre l9B0 nicht
ols konstonte Zukunftsperspektive ongesehen werden könne. Eine Berotung
hinsichtlich der Aufbringung der Mittel zum Erwerb der Anloge hobe für den
Beklogten nicht besto nden.

Hiergegen hot der Klöger form- und fristgerecht Beru{ung eingelegt.

Er hot nunmehr verlongt, so gestellt zu werden, wie er stehen würde, wenn er
dos Obiekt nicht erworben hötte und hot vom Beklogten die Zohlung der von
ihm bisher entstondenen Aufwendungen und die Freistellung von den zukünfti-
gen Verpflichtungen Zug und Zug gegen Ubertrogung des Eigentums on dem
Obiekt in Krefeld ouf den Beklogten beontrogt.

Durch Urt. v. 20.11.1987 hot der Senot ouf Antrog des Klögers dos erstinstonz-
liche Urteil obgeöndert und den Beklogten verurteilt.

l. on den Klöger 334.325,41DM zu zohlen,
2! den Klöger von den Verbindlichkeiten gegenüber der W L. ous dem zur

Finonzierung des Obiektes D.-stroße in Krefeld oufgenommen Krediten
( Kred itko nten bezeic h n u ng 017, 025, 033 ) f reizu stel I en,

3. den Klöger von ollen weiteren Verbindlichkeiten ous seiner Stellung ols
Eigentümer des Grundstücks D,stro$e75, Krefeld, freizustellen, soweit diese
in Zukunft noch entstehen werden , zu 1- 3 iedoch nur Zug um Zug gegen
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Ubertrogung des Eigentums on dem Grundstück D.stroße in Krefeld, einge-
trogen im Grundbuch von Krefeld.

ln diesem Urteil, ouf dos im übrigen Bezug genommen wird, ist cusgeführt, doß
der Beklogte dem Klöger zum Ersotz des Schodens verpflichtet sei, der diesem
dodurch entstonden sei, doß er im Vertrouen ouf die Berotung des Beklogten die
streitrge lmmobilie erworben hobe, denn der Beklogte sei oufgrund seiner
Stellung ols Beroter des Klögers, der ihm die gesomie steuerliche Betreuung
und ouch die Betreuung der ous steuerlichen Gründen erworbenen Anlcgen
überfrogen hcbe, noch den Gesomtumstönden verpflichtet gewesen, dem
Klöger vom Erwerb der lmmobilie in Krefeld obzuroten. Noch dem Beweis-
ergebnis sei zwor nicht erwiesen, doß dem Beklogten ous dem Erwerb der
Anloge eine Provision zugeflossen sei oder dcß der Beklogte dem Klöger
besonders zugeroten hobe. Die Verpflichtung zum Schodenersotz ergebe s

iedoch ouch dorous, doß er nicht ouf die ongesichts der Vermögensloge des
Klögers cuf diesen zukommenden Belosten hingewiesen hobe. Hierouf hobe
ein Steuerberoter iedenfolls donn hinzuweisen, wenn er, wie hier, über die
Gesomtsituotion des Mondonten informiert sei und zum Zwecke des Anloge-
erwerbs ousdrücklich vom Mondonien oufgesucht werde. Auf Veriöhrung
könne sich der Beklogte nicht beru{en, weil es unterlossen hobe, den Klöger
über den Ablouf der Veriöhrungsfrist und dos Bestehen einer Schodenersotz-
pflicht ihm gegenüber"hinzuweisen. Do dcs llcndcts,rerhöltnis r^nit denn Klöger'
erst im Loufe des Johres 1985 beendet worden sei und der Klöger bereits im
Dezemberlg85 Kloge erhoben hcbe, seijedenfolls bis zu diesem Zeitpunkt die
Frist, innerholb derer sich der Klöger nichi mehr ouf die unterlassene Belehrung
berufen könne, iedenfolls nicht obgeloufen. Diese hobe mongels vorhergehen-
der Berotung frühestens im Dezember l9B3 begonnen.

Auf die Revision des Beklogten hot der Xl. Zivilsenot des Bundesgerichtshofs
durch Urt. v.14.2.1989 dos Urt. des Senots v.20.ll.1982 oufgehoben und di^
Scche zur o nderweitigen Verho nd lung und Entscheid ung, ouch ü ber die Kost.-,,
des Revisionsverfo h rens, o n dos Beru{u n g sgericht zu rückg ewiesen.

ln den Gründen seiner Entscheidung, ouf die im übrigen Bezug genommen wird,
ist ousgeführt'

Dos U*eil hobe zwor ohne Rechtsfehler eine Berotungspflicht des Beklogten
ouch in wirtschoftlicher Hinsicht ongenommen. Es fehlten iedoch hinreichende
Feststellung zur Froge einer schuldhoften Verletzung dieser Pflicht. Dcs Beru-
fungsgericht hobe für die Froge, ob die Liquiditötsfroge des Betriebes den
Abzug des ols Eigenkopitol und für Berotungs- und Vei"mittlungsgebühren ouf-
zubringenden Betroges von insgeso mt 96.757,50 DM erloube, cuf die Zohlen
der Bilcnz per 31.12.l9B0 obgestellt, ohne zu prüfen, ob dos Eigenkopitol von
72.261,00 DM nicht noch im Johre 1980 gezohlt worden und desholb in der
Bilonz bereits berücksichtigt sei. Die Vereinborkeit einer derortigen Zohlung mit
der Liquiditötsloge des Betriebes hötte zutreffend nur beurteilt werden können,
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wenn die durch die Aufwendung zu ezielende Steuererspornis berücksichtigt
worden wöre. Auch die zu erwortenden Belostungen on Zinsen und Neben-
kosten,die die Mietertrögeiöhrlich um 20.000,00 DM überstiegen, besogten für
sich nichts. Ob derortige Belostungen ,,ruinös" übertrogbor seien, losse sich nur
onhond der Ertrogsloge des Betriebes und der Zukunftserwortung beurteilen.
Es seidesholb im einzelnen dorzulegen,welche Bedeutung dem ungewohnlich
guten Betriebsergebnis des Johres 1980, dos den Anloß für den Erwerb der
weiteren Anloge gebildet hobe für die Beurteilung der künftigen Ertrogsloge
zugekommen sei. Desholb hote in diesem Zusommenhong insbesondere ouch
die zwischen den Porteien streitige Froge geklört werden müssen, ob dieses
Betriebsergebnis durch unterlossene Abschreibung einer uneinbringlichen
Forderung von rund 100.000,00 DM ver{olscht gewesen sei.

Auch die Aus{ührungen zur Veriöhrung seien nur teilweise zutreffend. Der
im Dezember l9B0 entstondene Primörhoftungsonspruch veriöhre noch 5 68' 
Steuerberofungsgesetz in dreiJohren unobhöngig dovon, ob der Geschodigte
Kenntnis von der Pflichtverletzung und dem Schcden erlongt hobe. Zum Aus-
gleich der kurzen Veriöhrungsfrist und zum Schutz der lnteressen des Mondon-
ten der Steuerberoter müsse dieser iedoch, wenn ihm ein Fehler unterloufen sei,
hierouf ouf die Regreßmöglichkeithinweisen. Erstein Verstoß gegen diese Pflicht
führe zum Sekundörcnspruch, der ebenfolls noch $68 Steuerberotergesetz in
drei Johren veriöhre. Dieser Anspruch setze iedoch eine neue schuldhofte
Pflichtverletzung vorous. Er könne nur entstehen, wenn diese zu einer Zeit
begongen worden sei, in der der Primöronspruch noch hötte durchgesetzt
werden können, olso insbesondere noch nicht veriöhrt gewesen sei.

lm Oktober 1989 hot der Klöger die lmmobilie mit den sechs Eigentums-
wohnungen verkouft.

Er hct zunöchst beontrogt, oböndernd

l. den Beklogten zu verurteilen, den Klögervon den Verbindlichkeiten derW. L.

ous der Finonzierung des Obiekts D.-stroße in Kre{eld oufgenommenen
Krediten (Kreditkonten'017,025,033)freizustellen obzüglich eines zu erwer-
tenden Koufpreiserlöses von restlichen 123.674,59 DM,

2. hilfsweise den Beklogten zu verurteilen, on den Klöger 769.250,00 DM zu
zohlen.

Sodonn hot er beontrogt, oböndernd den Beklogten zu verurteilen, on ihn
68l.08?33 DM zu zohlen.

Der Beklogte hot beontrogt, die Berufung zurückzuweisen und, soweit der
Klöger die Berufung zurückgenommen hot, ihm die Kosten der Berufung oufzu-
erlegen sowie ihm Vollstreckungsschutz zu gewöhren.

Die Porteien streiten weiter dorüber, ob die Geschö{tsloge des Betriebes des
Klögers im Dezember l9BO es zulie$,doß der Klöger die Streitimmobilie erworb,
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wobei folgende Bilonzentwicklung unstreitig geworden ist:

Umsotz l9B0 1,451 Mio.
l98l 1,459 Mio.
l9B2 1,296 Mio.
1983 1,417 Mio.

Unstreitig ist weiter, doß dos .Eigenkopitcl von 72.261,00 DM Ende l98O vom
Geschöftskonto obgebucht worden und bei der Bilonz l9B0 bereits berück-
sichtigt ist.

Unstreitig ist weiter, doß der Klöger in1982 selbst ein weiteres Housobiekt ouf
Rentenbosis erworben hot.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Klögers ist nicht begründet.
Dem Klöger steht ous dem Erwerb der - inzwischen wieder verkouften -
lmmobilie in Krefeld im Dezember 1980 ein Schodenersotzonspruch gegen den
Beklogten nicht zu; iedenfolls ist ein etwoiger Schodenersoizonspruch veriöhrt.
Soweit der Senot in seinem Vorurteil dovon ousgegongen ist, doß der Klöger -
fürden Beklogten erkennbor- dovon hobe ousgehen dürfen, doß der Beklogte
beiderUnterredung in seinem Bür'o überdieZeichnung desA.nlcgeobiekts nicht
nur die steuerlichen Aspekte berücksichtigen, sondern ouch seine wirtschoft-
lichen Verhöltnisse in Betrocht ziehen werde, ist dies vom Bundesgerichtshof
nicht beo nsto ndet worden.

Noch derweiteren Aufklörung des Sochverholts und der ergönzenden Beweis-
oufnohme konn cber nicht mehr von einem pflichtwidrigen Verholten des
Beklogten, ols er dem KIögervom Erwerb der lmmobilie nicht obriet, ousgegon-
gen werden.

Doß der Beklogte für die hier streitige Vermittlung eine Provision erholten ho be,
vermog der Senot ouch noch Vernehmung der Zeugen Th. und des Zeugen R.

nicht {estzustellen.

Auch wenn die Zeugin Th. ousgesogt hot, onlößlich einer Unterredung -wohl im
HerbstlgSl - im Büro des Beklogten, nochdem sie in den Housokten gesehen
hötten, wie sich der Koufpreis zusommensetze und wie hoch die Provisionen
gewesen seien, hobe der Klöger - ihr Bruder - den Beklogten gefrogt, wievil
Provision er bekommen hobe und der Beklcgte hobe dorouf geontwortet,
,,Dos übliche'j konn ongesichts der Aussoge des Zeugen P und der schriftlichen
Aussoge des Zeugen R., doß ihm nicht bekonnt sei, ob der Beklogte für die
Vermittlung eine Provision erholten hobe, nicht festgestellt werden, doß der
Beklogte totsöchlich eine Provision erholten und domit dos Treueverhöltnis zum
Klöger verleizt hot. Bei der von der Zeugin Th. geschilderten Unterredung konn
ein Mißverstöndnis dodurch enfstonden sein, weil totsöchlich Provisionen - on
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Dritte - in den Koufpreis eingeflossen sind und es bei dem Gespröch cuch um
die Zusommensetzung des Koufpreises ging. Angesichts einer einzigen kurzen
Bemerkung können iedenfolls ongesichts der Aussoge des Zeugen P, der die
infroge stehende Anloge vermittelt hct, keine sicheren Feststellungen getroffen
werden.

Es konn ouch nicht mehr - und dcs ist die entscheidende Froge, wie der Bundes-
gerichtshof in seinem Urteil ousgefuhrt hot - dovon ousgegongen werden, doß
der Betrieb des Klögers ous der Sicht von Dezember 1980 die sich ous dem
Erwerb des weiteren Obiektes ergebenen zusölzlichen Beloslungen nicht werde
trogen können. Nur donn wöre der Beklogte verpflichtet gewesen, den Klöger
ouf die sich dorous ergebenen Belostungen hinzuweisen.

Unstreitig ist ietzt, doß der Bilonzgewinn l9B0 entsprechend der vorgelegten
Bilonz v.26.4.1982 265.587,57 DM betrug, wobei dos vom Klöger in l9B0
gezohlte Eigenkopitolvon72.26l,00, DM bereits berücksichtigt ist. Unstreitig ist
weiter die Bilonzentwicklung mit Umsötzen von 1,451 Mio. in 1980,1,459 Mio. in
1981,1,296 Mio. in 1982 und 1,417 Mio. in 1983.

Do der Beklcgte, wohl cusgehend von der vorgelegten hondschri{tlichen
betriebswirtschoftlichen Ausweriung per 31..l0.1980 von einem vorlöufigen
Gewinnergebnis für 1980 von 240.000,00 DM ousging und in seinem Testot v.

24.12.1980 zur Vorloge bei der dieses Anlogeobiekt finonzierenden Bonk für
1980 dos zu versteuernde Einkommen des Klögers mit rund 200.000,00 DM
ongdb, wor diese Gewinnermiitlung ouch donn nicht verfölscht, wenn die
Forderung gegen R. teilweise obgeschrieben worden wöre, wobei es ouf die
Einzelheiten der ietzt unsireitig gewordenen Entwicklung mit Wechselprolon-
gotionen pp. nicht mehr onkommt. Denn ous der Sicht des Beklogten konnte
dieser dovon ousgehen, doß die positive Entwicklung iedenfolls mit derortigen
Umsötzen qnholten werde,wie es ouch geschehen ist, und doß ledenfolls onge-
sichts der erworteten und ouch im wesentlichen eingetroffenen Steuervergünsti-
gung der Betrieb den Erwerb der lmmobilie werde trogen können. Der Ansicht
des Senots in seinem Vorurteil, doß die Anloge,,ruinös" gewesen sei, konn noch
ollem nicht mehr oufrecht erholten bleiben, ohne doß es ouf die gencuen
Steuervergünstigungen onkommt, die ohnehin im vorous nur geschötzt werden
können. Entscheidend ist ollein, wie sich die wirtschoftliche Loge des Betriebs im
Dezember ,1980 dorstellte und der Beklogte bei der wirtschoftlichen Entschei-
dung des Klögers ohnehin nur Berolungshilfe zu leislen brouchte, wie ouch
der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung ousgeführt hot, und doß er dem
Klöger; der eine Entscheidung in seinem eigenen unternehmerischen Bereich zu
treffen hotte, in der Beurteilung der wirtschoftlichen Aspehe nicht ols ein mit
,,überlegener Sochkunde ousgestotleter Fochmonn" gegenüberstond.

Doß der Beklogte ous der Sicht von Dezember l9B0 keinen Anloß hotte, ouf
etwoigewirtscho{tliche Risiken hinzuweisen, ergibtsich ouch ous seinem Kosten-
und Ergebnisvergleich 1979 bis 1981 gemöß seinem Schreiben vom 29.11.1983,
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in dem er unter Berücksichtigung der mutmoßlichen Steuerersporung von einer
Unterdeckung von nur co. 6.000,00 DM bei einer Gegenüberstellung der
Mieteinnohmen, der Abschreibungen und der Finonzierungskosten ousging.
Aus diesem Schreiben ergibt sich ouch, doß der Gewinnrückgong in 19Bl
gegenüber l9B0 von 18,250/o des Umsotzes ouf 8,330/o in l98l wohl dorouf
beruhte, doß der Woreneinsotz von 35,610/o in l9BO ouf 50,34 0/o in l98l ,,hoch-
schnellte'l Dos ober konn nur ouf unternehmerischen Entscheidungen beruhen,
die Ende l9B0 noch nicht in die Gewinnermittlung einfließen konnte.

Noch olledem konn nicht dovon ousgegongen werden, doß Ende lgBO für
den Beklogten Anloß bestond, von einem Erwerb der lmmobilie obzuroten.

Worouf im einzelnen die weitere Gewinnentwicklung des Betriebes beruhte,
kc n n do bei do hinstehen, so doß dos beo ntro gte Sochverstöndigengutochtcn
zu dieser Froge und zu den weiteren vom Bundesgerichtshof oufgeworfer,-.r
Frogen nicht eingeholt zu werden brouchte.

lm übrigen istein etwoigerAnspruch des Klögerswegen unterlossener Berotung
im Dezember l9B0 gemöß $ 68 Sieuerberotergesetz veriöhrt. Die dreiiöhrige
Veriöhrungsfrist des $ ö8 Steuerberotergesetz begonn Ende l9BO und endete
domit Ende 1983, wos zwischen den Porteien ouch unstreitig ist. Der Beklogte
konn sich hierouf ouch berufen. Wie der Bundesgerichtshof ousge{ührt hot,
mufl der Steuerberoter zum Ausgleich der kurzen Veriöhrunqsfrist und zum
Ausgleich der kurzen Veriöhrungsfrist und zum Schutz der lnteressen der Mon-
donten diese iedoch, wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, hierouf und ouf die
Regreßmöglichkeit hinweisen. Erst ein Verstoß gegen diese Pflicht führt zum
Sekundöronspruch, der ebenfolls noch 5 68 Steuerberotergesetz in dreiJohren
veriöhrt. Der Sekundöronspruch setzt iedoch eine neue, schuldhofte Pflicht-
verletzung vorous und konn nur entstehen, wenn diese zu einer Zeit begongen
wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durchgesetzt werden können,
olso insbesondere noch nicht veriöhrt wcr.

Eine solche weitere schuldhofte P{lichverletzung bis Ende 1983, ols der Primör-
onspruch veriöhrte, konn iedoch nicht festgestellt werden.

Aus dem bereits zitierten Schreiben des Beklogten on den Klager v. 29.Ii.1983
ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, doß der Beklogte noch den ihm vor-
liegenden Unterlogen keinen Anloß hotte, ouf Nochteile ous dem Erwerb der
lmmobilie, wovon er dem Klöger nicht cbgeroten hotte, hinzuweisen. Der
Umsotzrückgong in 1982, der ihm zumindesl im großen und gonzen ous den
Buchungen und den betriebswirtschoftlichen Auswertungen bekonnt sein mußte,
mußte für ihn kein Anloß sein onzunehmen, doß ihm bei der Berotung im
DezemberlgS0 ein Fehler unterloufen sei. lnsbesondere mußte er nicht onneh-
men, doß er fehlerhoft gehondelt hotte, weil er den Kloger nicht vom Erwerb
dieser lmmobilie obgeholten hotte. Der Umsotzrückgong konnte unterschied-
liche Grunde hoben. Es brouchte nicht zwingend eine deutliche Gewinn-
minderung domit einhergehen, wie sich schon ous der Totsoche ergibt, dcß
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der Gewinn in l98l bei höherem Umsotz niedriger ols in 1980 gewesen wor.
Dofür, doß er keinen Anloß zu hoben brouchte, ouf einen etwoigen Fehler und
Schodenersotzo nsprüche gegen sich selbst sowie ouf den Louf der Veriö hrung
hinzuweisen, spricht ouch die Totsoche, doß der Klöger selbst in ,1982 

ein
weiteresWohnhous,wenn ouch ouf Rentenbosis erworben hotte, dos erober mit
erheblichen lnvestitionen ous dem eigenen Betrieb umgebout hotte. Dobei ist
unerheblich, ob er die Hohe der lnvestitionen im einzelnen konnte. Der Erwerb
dieses Houses stellte iedenfolls für den Klöger eine weitere finonzielle Belostung
dor und der Klöger ging in i9B2 iedenfclls selbstweiter dovon ous, doß er diese
Anschoffung werde finonzieren können. Ende l9B3 woren die Umsotzzohlen
wieder steigend, so doß ouch hier keine Anholtspunkte dofür ersichtlich sind,
doß eine Verpflichtung des Beklogien bestond, ouf einen Fehler bei der Bero-
tung im Dezember 1980 hinzuweisen.

Es konn somit nicht festgestellt werden, doß, wie vom Bundesgerichtshof ge-
fordert, der Beklcgte eine neue, schuldhofte Pflichtverletzung bis Ende 1983,
dem Zeitpunkt, zu dem ein Primöronspruch noch hötte durchgesetzt werden
können, begongen hot.

Honororonspruch
- Bereicherungsonspruch des Mondonten
- Schuldcnerkenntnis durch Zohlung ?

- Auswertungsgebühren
tr-.G Düsseldorf, Urt.v. 16.4.1992 -13 U 201/911

Leitsötze (d.Verf.)'

1. Behouptet der Mondont nicht bestehende Honororonsprüche bezohlt zu
hoben, trifft ihn für den Bereicherungsonspruch die Beweislost.

2. Die Bezohlung in Rechnung gestellter Gebühren stellt kein deklorotorisches
Schuldonerkenntnis des Mondcnten dor.

3. Den Mondonten trifft die Dorlegungs- und Beweislost für die Unongemes-
senheit des Gebuhrenrohmens, wenn er diese bereits bezohlt hot und sie
im Wege des Bereicherungsonspruchs zurückverlongen will.

e
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Aus den Gründen

l.

Diezur Aufrechnung gestellten Forderungen, derer sich der Beklogte berühmt,
stellen Ansprüche noch $ Bl2 Abs. I BGB wegen der Zohlung einer Nichtschuld
dor. DieVoroussetzungen eines Bereicherungsonspruches hotgrundsötzlich der
Bereicherungsglaubiger zu beweisen (Pclondt/Thomos, BGB, 50. Aufl., $ Bl2
Rdn.lO5 m.w.N.). Dem Beklogten ist der Ncchweis, doß die Forderungen, die
er zu tilgen beobsichtigte, nicht bestonden hoben, ollerdings nur zum Teil
gelungen.

l. Der Beklogte konn die in der Rechnung vom 14. 7.1988 berechneten ,,Aus-
weriungsgebühren $ IZ StBGebV" von817,48 DM zuzüglich Mehrwertsteuer,
insgesomt olso 931,92 DM, zurückverlongen.

Die Vorschrift des $ iZ StBGebV enthölt eine Regelung über die Vergütung
von Sch reibo uslo gen, nicht o ber eine solche über,,Auswertungsgebühren'i
Es konn dohinstehen, welche Leistungen die Rechtsvorgöngerin des Klögers
in Rechnung stellen wollte, die Gebuhr wor schon nicht klogbor, weil keine
den Anforderungen des $ 9 Abs.2 StBGebV entsprechende Berechnung vor-
liegt.

Die Bezohiung cies insgesomi in Rechnung gesieiiten äonorors sieiit, ouch
wenn die Rechnung inholtlich erlöutert wurde, kein deklorotorisches Schuld-
onerkennlnis dor; dos der Durchsetzung des Bereicherungsonspruchs ent-
gegenstehen könnte. Der Beklogte hot eine vermeintliche Schuld erfüllen,
nicht ober einen Anspruch des Klögers onerkennen wollen.

2. Der Beklogte konn ouch die Ruckzohlung der mit Rechnung Nr. B/B v.

2.9.1989 geltend gemochten ,lergütung fur die Dotenverorbeitung $ 33
Abs. 4 Nr. StBGebV" in Höhe von 896,41 DM zuzüglich Mehrwertste, -

insgesomt olso 1.021,90 DM, beonspruchen. Die berechnete Gebühr rst

ebenfolls nicht klogbor,weil der Klöger, dereine Wertgebührgeltend mocht,
den Gegenstondswert nicht ongegeben hot.

3. ln den Rechnungen v.2.5.1983,22.3.1984,1.l.3.1985, hot die Rechtsvor-
göngerin des Klögers,,Auswertungsgebühren der Dotev e. G'.' in Höhe von
insgesomt 2.215,13 DM (einschließlich 13o/o bzw. 140lo Mehrwertsteuer)
berechnet. Die Froge, ob diese Gebühren überhoupt erhoben werden kön-
nen, bedorf keiner Entscheidung. Sie woren schon desholb nicht einforder-
bor und klogbor, weil die Rechtsvorgöngerin des Klögers die ongewondte
Gebührenvorschrift nicht ongegeben und domit keine den Anforderungen
des $ 9 Abs. 2 StBGebV entsprechende Berechnung vorgelegt hot. Den in
der Berufungsbegründung ongegebenen Betrog von 2.195,13 DM, er liegt
um20 DM unter den berechneten Betrögen nebst Mehrwertsteuer, konn der
Beklogte mithin in iedem Folle zur Aufrechnung stellen.
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Dos Vorbringen des Beklogten im Schrifisoizvom28.6.1991hötte dos Lond-
gericht nicht ols verspötetzurückweisen dürfen, nochdem es von der Rechts-
vorgöngerin des Klögers in der Soche bis zum Schluß der letzten mündlichen
Verhondlung nicht be stritten worden wor. Einer weiteren Sochoufklörung
bedurfte es nicht mehr; obgleich die in Rede stehenden Rechnungen vom
Beklogten nicht zu den Gerichtsokten gereicht worden woren. Er hotte
iedoch unwidersprochen vorgetrogen, doß die Rechisvorgöngerin des
Klögers, wie vom Sochverstöndigen beonstondet, wiederum Gebühren
noch $ 33 Abs. 4 StBGebV berechnet hotte.

4. Einen weiteren Rückzohlungsonspruch über7.185,42DM ous der Rechnung
Nr. BZB v. 2.9.1989 konn der Beklogte dogegen nicht zur Aufrechnung
stellen. Wie bereits ousgeführt, hot er ols Bereicherungsglöubiger dorzu-
legen und zu beweisen, doß die von ihm getilgte Honororforderung nicht
in der vom Klöger geltend gemochten Höhe bestond. Der Hinweis des
Beklogten ouf die Dorlegungslost des Steuerberoters, der eine höhere
Gebühr ols die Mittelgebühr geltend mocht, geht olso fehl. Vielmehr wöre
es seine Soche gewesen, dorzulegen und gegebenenfolls zu beweisen, doß
mit dem mittleren Gebührensotz die Leistungen der Rechtsvorgöngerin des
Klögers unter Berücksichtigung oller Umstönde, insbesondere der Bedeu-
tung der Angelegenheit, des Umfonges und der Schwierigkeit ongemessen
honoriert ist. ln dieser Hinsicht {ehlt ober ieder substontiierie Sochvortrog.

Honorqrqnspruch
- Buchf ührungsleistungen
- Rohmengebühr
(',uslogenpouschole für ieden Buchungsmonot?
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 20.2.1992 - 13 U 134/91)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Pouscholhonoror muß schriftlich vereinbort werden ($ 14 StBGebV).

2. Dotevkosten, Bürospesen sind nicht klogbor; weil sie nicht den Anforderun-
gen des $ 9 StBGebV entsprechen

3. Die Wohl des Rohmensotzes einer Buchführungsgebuhr höngt u. o. von
der Zohl der Konten, insbesondere der Kontokorrentkonten, der Zohl der
Buchungen, dem Verho ltnis von Wiederholungsbuchungen für g leichortige
Geschöftsvorgönge zu Einzelbuchungen, dem Schwierigkeitsgrod der
Kontieru ng sowie d em Zusto nd der Aufzeich n u ngen u nd Belege des Auftro g-
gebers ob.
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4. Der Ansotz von Schreibgebühren gemöß 5l/ StBGebV höngt dovon ob,
welche Abschriften und Ablichtungen der Beroter im Einverstöndnis mit dem
Mondonten zusötzlich gefertigi hot.

5. JederBuchungsmonotstellteineselbstöndigeAngelegenheitfürden Beroter
dor; so doß er berechtigt ist, ieweils Ersotz der Post- und Fernmeldegebühren
gemöß $ 16 StBGebV - höchstens 40,- DM - zu beonspruchen.

Aus den Gründen

Rechnung vom 9. 7.1991 über 707,48 DM.

Die Klögerin verlongt mit dieser Rechnung die Vergütung für die im Monot
Oktober 19BB erledigten Buchführungsorbeiten. Diese Leistungen hotje sie
zunöchst unter dem 5.ll.l98B mit 676,26 DM in Rechnung gesfelli, dc* ,

ollerdings einen Pouscholpreis ongesetzt und DATEV-Kosten sowie ,,8üro-
spesen" hinzugerechnet. Dos Londgericht hot der Klögerin lediglich einen
Teilbetrog von 135 DM für die Führung der Lohnkosten zugesprochen, die
Forderung des Pouscholhonorcrs mongels einer wirksomen schriftlichen
Vereinborung für unberechtigt erochtet und die DATEV-Kosten, die ,,Büro-
spesen" und die ouf den zuerkonnten Teilbetrog entfollende Mehrwertsteuer
für nicht klogbor erochtel, weil keine den Anforderungen des $ 9 Steuer-
berotergebührenverordnung (StBGebV) entsprechende Berechnung erfolgt
sei.

Mit der im Berufungsrechtszug vorgelegten, dem Beklogten ouch persönlich
übermittelten Rechnung vom 9.7.1991 über 707,48 DM mccht die Klögerin
fur die Buchführungsorbeiten nunmehr die Wertgebühr noch $ 33 Abs. I

StBGebV weiterhin Postgebühren ($ 16 StBGebV) und Schreibgebühren
($ lZ StBGebV) geltend. lhre Forderung - es liegt eine Klogeerweiterung t'.n
3l,22DM vor - ist lediglich in Höhe eines Teilbetroges von 585,23 L..r
gerechtfertigt.

Die ohne Beobochtung der in $ 14 StBGebV normierten Schriftform getrof-
fene Pouscholvereinborung isi nichtig (S 125 BGB), wie dos Londgericht zu
Recht festgestellt hot. Zu diesem Ergebnis ist dos Londgericht von Amts
wegen gekommen, ohne doß es eines Angriffs des Beklogten, der die
KIögerin om Pouscholpreis festholten will, bedurft hotte. Die Klögerin wor
dohergezwungen, die Berechnung der Buchführungsorbeiten ouf eine neue
Bosis zu stellen. Dozu wor sie grundsötzlich ouch noch berechtigt. Der
Steuärberoter konn die Berechnung seines Honorors im Rohmen der gesetz-
lichen Vergütung nochtröglich berichtigen, selbst übersehene Gebühren
nochfordern, solonge der Honororonspruch nicht verjöhrt oder verwirkt ist.

Keine dieser Ausnohmetotbestönde liegt hier vor.
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Der Klögerin stehr für die in Rechnung gestellten Buchführungsleistungen oller-
dings nur die Miltelgebühr noch $ 33 Abs. I StBGebV (7110lrzu. Moßgebend
für die Wohl des Rohmensotzes (2/10 bis'12/'10) sind u. o. die Zohl der Konten,
insbesondere ouch der Kontokorrentkonten, die Zohl der Buchungen, dos
Verhöltnis von Wiederholungsbuchungen für gleichortige Geschöftsvor-
gönge zu den Einzelbuchungen, der Schwierigkeitsgrod der Kontierung
sowie der Zustond der Aufzeichnungen und Belege des Auftroggebers
(Eckert/Böttcher, StBGebV, 2. Aufl., $$ 32 - 33 Rdn. 2). Erlöuterungen der
Klögerin in dieser Hinsichtfehlen. Sie legt ouch nicht dor, welche Abschriften
und Ablichtungen sie im Einverstöndnis mit dem Beklogien zusötzlich gefer-
tigt hot. Der Ansolz von Schreibgebühren noch $ 17 StBGebV kommt mithin
nicht in Betrocht.

Noch entsprechender Korrektur ergibt sich die folgende Honororforderung

Buchführung und Kontierung

7/10 (WerI' 442.672 DMI

Lohnkosten

Postgebühren

338,80 DM

135,00 DM

BO,OO DM

513,80 DM

71,93 DMMehrwertsteuer

585,23 DM

2. Die Klögerin verlongt mit dieser Rechnung die Vergütung für im November
,1988 erledigte Buchführungsorbeiten. Diese Leisiungen hotte sie zunöchst
unter dem 6.12.1988 mil 669,61 DM berechnet, dobei wiederum einen
Pouscho lpreis ongesetzt und DATEV-Kosten sowie,,Bürospesen" hinzuge-
rechnet. Dos Londgericht hot der Klögerin ouch hier nur einen Betrog von
135 DM zuerkonnt, so doß sie sich zur Vorloge einer neuen Rechnung ver-
onloßt soh. lhre Forderung - es liegt eine Klogeerweiterung um 37,87 DM
vor - ist lediglich in Höhe eines Teilbefroges von 585,23 DM gerechtfertigt.
Wegen der Einzelheiten konn zur Vermeidung von Wiederholungen ouf die
Ausführungen unter 1.1. Bezug genommen werden. Hervorzuheben ist, doß
die Klögerin ouch bei dieser Rechnung erneut die Pouschole von 40 DM für
Post- und Fernmeldegebühren onsetzen durfte.

Noch $ 16 StBGebV hot der Steuerberoter Anspruch ouf Ersotz der bei der
Ausführungen des Auftrogs entstondenen Post- und Fernmeldegebühren,
er konn in derselben Angelegenheit iedoch höchstens 40 DM beon-
spruchen. Dos Gesetz verwendet ouch in dieser Norm (vgl. $ Z StBGebV)
die Begriffe ,,Au{trog" und ,,Angelegenheit'j denen eine unterschiedliche
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Gl Hinweise

Bedeutung beizumessen ist. der,,Auftrog" umfoßt in der Regel mehrere selb-
slöndige gebührenrechtliche ,,Angelegenheiten" (Eckert/Böttcher, o.o.O., $12
Rdn. 2). Unobhöngig dovon, wos die Pcrteien im einzelnenvereinbort hoben,
ob die Klögerin olso ouf Douer oder ober monotlich mit der Erledigung der
Buchführungsorbeiten beou{trogt worden wor; ist ieder Buchungsmonol ols eine
selbstöndige ,,Angelegenheit" onzusehen. Soweit es um dos Honoror für die
Buchführungsorbeiten geht, ergibtsich dos unzweifelho{tous dem Wortloutdes
$ 33 Abs. I SfBGebV. Für die Berechtigung, Posi- und Fernmeldegebühren hin-
sichtlich einerAngelegenheitfordern zu können, konn nichts onderes gelten (vgl.

ouch Eckert/Böttcher, o.o.O. SS 32 - 33, Anm. 8.2).

Die Neubeorbeitung des,,Streck' Die Steuerfchndung" liegtvor. Ein gelungenes
Beroterhondbuch, in dem olle proxisrelevonten Rechtsschutlrogen ,,ouf den
Punkt" gebrochtwerden. Dos Ziel dieses erfolgreichen Buches, eineArt"Woffen-
gleichheit" zwischen Steuerzohler und Fiskus herzusteiien, wird erreicht. Uie
Proxiserfohrung des Autors kommt dem Leser zugute. Der Beroter findet eine
Vielzo h I von Verteid ig u ngsmög I ich keiten gegenü ber d er Steuerfo h nd u ng.
(RA Dr. Michoel Streck, Die Steuerfohndung, Verlog Dr. Otto Schmidt KG,
2. Aufloge 1993,288 Seiten, DM 98,-, ISBN 3-504-62307-ll

Stichwort- und Entscheid u ngsverzeichnis
(Heft 4, 1993)

Amtspflichverletzung d. FA

- Mitwirkungspflicht
- Schötzung

Anerkenntnis
- d. Honororforderer

Bonkhoftung
- Aufklörungspflichten, Kopiiclonleger
- Bonkreferenz
- Prospekthoftung

5693,
Bouherrenmodell
- Bo uhen/Gebö udeerwerber
- Zwischenvermietung
: Einschrönkung d. Rspr.

Belehrungspflicht d. RA
- über Literoturouffossungen
- Unterholtsprozeß

93,62

93,62

93,139
93,116

93,56

93,149
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Belehrungspflicht d. SIB/WP
- Einfomilien- oder Zweifomilienhous
- Gebührenhöhe

Berotung
- U mfon g/Wirtschoftsberotung

Beschlognohmeverbot $ 92 SIPO
- Geschöftsunterlogen

Beweislost
- unterlossene Aufklörung/Belehrung
- Aus{orschungsbeweis

Beweislost
- Honororzohlung

Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, 9287 ZPO

Feststellungskloge

- künffiger Anspruch

Firmo

4llrsotz,,Revision"
Forderungsobtretung
- Verschwiegen heitspflicht

Fristenkontrolle
- Fristversöum nis, u nverschuldete -: Flucht i. d. Söumnis

Gostsiöttenübernohmevertrog

Gesomtschuldner
- Boubeireuer, Treuhönder

Honororonspruch d StB

- Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
- Buchführung
: Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
: Rohmensotz

- Dotevgebühren

7 Gebührenrohmen
\ - Buchfrlhrungshonoror
- Pouscholgebüht 5 i4 StBGebV
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Schreibgebühren, $ lZ StBGebV
- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtig keit d. Prüf ungsvertroges

Kenntnis d. Steuerrechts
- Zwischenvermietung, Bou henenmodell

Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung

Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Nolor
- Belehrungspflichten
: Dorlegungs-Beweislost
: Miteigentümer, Sicherungshypothek

- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Grundbucheinsicht
- Rechtskenntnis

- Vermögensvormund
- vertro gswidrige Zwischen rechte

Pflicht z. Anfroge b. FA

Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis

Provisionsgeschöfte
- Untreue

Prüfungsouftrog
- nichtiger -, S 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Rechtsonwolt
- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspflichten
: Gosistötten ü berno h mevertro g

Rechtsberotung/Rechtsbesorgun g
- d. GmbH
-d.WPArt.lE5Nr.2
: Kindergeld

vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.

Revision

- durch WPG/StBerG

Schoden
- Dorlegungslosl, t287 ZPO
- Steuervorieile
: rechtswidrige -

- Zuschötzung

Schodenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosten

Sequester
- ordn ungsgemöße Verwoltun g

Sozielöt
- irreführende Angoben, S 3 UWG
: gemischte -

- überörtliche -
Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme

Steuerberotungsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg. Geschöftsführer

93,29
93,112

93,142

93,43

93, I l0
93, l0l

93,149

93,98

93,117

93,44

93,2

93,116

93,78

93,2

93,152

93,152
93, r51

93,150,
151

93,]51
93,50
93,52
93,152

93,5]
93,5i

93,44

93,62

93,139

93,74

93,4s,
47

93,3
93,78
93,117
93,3
93,3
93, t03
93,137

93,91

93,44

93, t06

93,44

93,78

93,78

93,78

93,44

93,91

93,2

93,99

93,44,
62
93,36

93,116

93,2

93, l12

93,78

I6
lt6

93,
93,

r55



Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuld ner, Bou beireuer
- Mitrerschulden d. Treugebers
- Rechnungslegungsp{licht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder

Untreue
- versch leierte Provision

Veriöhrung, $51 BRAO
- vorvertrog liche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder

- Veriöhrungsbeginn
: Beitriit z. Anlogemodell

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5'l o WPO
- Belehrungsp{licht uber eigene Fehler und

Veriöhru ngsvorsch rift, Sekundö ronspruch
: Anloß für -
: Ersterwerbermodell

- Veriöhrungsbeginn
: Bestondskroft
: Erloß d. Sieuerbescheides
: mit Sicherheiisleisiung
: Vermögensgefö h rdung, Gewerbesteuer-

minimierung
: Wirtschoftsberotung

Veriöhrung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Verlöhrungsbeginn

Vermögensvormund
- u n gewöhnliche Vertrogsgesto ltun g

Versöumnisu rteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtreiung

Verspötungszuschlöge
- teilweise Berufsunföhigkeit d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung

Wiedereinsetzung
- Rechtsirrtum
: Proxiso bwickler, Bef ugn isse

Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Wirtschoftsprüfer
- Befongenheii, S 3]9 HGB
- Rechisberoiung
: Kindergeld
Zuschötzung

- Schoden?

Zwischenvermietung
* Belehrungspflichten

BGH v. 12.6.1990 - V StR 268189

BGH v. 30.10.1990 - I StR 544190

BGH v. 29.11.1990 - IX ZRl07/90
:WM 1991,235
: BB 1991,302
: NJW l99l,lll3
: D81991,694

BGH v. ]9.l2.l99l - lX ZR B/91
:WM 1992,527
: NJW RR 1992,393
: MDR 1992,906
: DNotZ 1992,457

BGH v. 24.3.1992 - XZB 2/92
: NJW 92,2tsj
: VersR 92,1420

BGH v. 30.4. 1992 - lll ZRl5l/91
:WM 1992,1148
:BGHZIIB,l42
: NJW 92,2021

BGH v. 2. 7.1992 - \XZR174/91
: VersR 1992,1482
:WM 1992,1742
: MDR 1992,1188
: t\JVV tYYlt öVJL+

BGH v. 9.7.1992 - \XZR209/91
:D81992,1925
:WM 1992,\662
: NJW 1992,3237

BGH v. 8.10.1992 - IXZR9B/91
:WM 1993,420
: NJW RR 1993, 243
: MDR 1993,280

BGH v. 15.10.\992 - IXZR 43/92
:WM 1993,251
: NJW 1993,648

BGH v. 5.11.1992 - lXZRl2/92
:WM 1993,382
: NJW 1993,734

BGH v. 9.11.1992 - llZRl4l/91
:WM 1992,2132
: NJW 1993,199
:881992,2454
: MDR 1993, 84

BGH v. 25. ll. 1992 - Vlll ZB 29 /92
:WM 1993,67
:D81993,266
: MDR 1993,177
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93,90
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93,3

93,78

93,117

93,98

93,90

93,
93,
93,

93,106

93,91
93,90

93,91

93,36
93,142

93,35
93,142

93,21,
114|/

93, r03

93,116

93,2

93,108

93,2

93,44

93,142

93,44

93,44

36
79
79

r56

93,36

93,78


